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ihr stadtmagazin
damit sie besser informiert sind

die Arbeit des Stadtrates 
und der Verwaltung wird 
in den letzten Jahren  äu-
ßerst stark geprägt durch 
Baumaßnahmen von 
privaten Unternehmen 
und der Stadt selbst. 
Angesprochen habe ich 
an dieser Stelle bereits 
die Großbaustellen der 
Rhön-Klinikum AG und 
der Fa. Preh. Derzeitige 
Beispiele hierfür sind die 
laufenden Tiefbauarbei-
ten in der Innenstadt, die 
in diesen Tagen für heuer 
ihren Abschluss finden 
werden. Als nächstes 
städtisches Großprojekt 
geht die Umgestaltung 
des Bahnhofsumfeldes in 
die Phase der Vorberei-
tung. Der städtebauliche 
Ideenwettbewerb in der 
ersten Jahreshälfte 2016 
hat mehrere Konzepte 
geliefert. Die Büroge-
meinschaft umarchitekt 
/ JOMA Landschaftsar-
chitekten aus Bamberg 
hat dabei einen Entwurf 
erarbeitet, der nun um-
gesetzt werden soll. 
Schwerpunkte der Um-
gestaltung werden die 
Verbesserung des Über-
gangs zwischen Bus und 
Bahn, die Neuanlage von 
Parkplatzflächen und die 
Erreichbarkeit der Bahn-
steige sein. Im kommen-
den Jahr geht es an die 
Detailplanungen und wir 
hoffen, dass wir Anfang 
des Jahres 2019 mit den 
Bauarbeiten beginnen 
können. 
Im Rahmen der Neuord-

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
nung des Bahnhofsum-
feldes wird der Stadtrat 
auch zu entscheiden ha-
ben, ob wir uns hier in Bad 
Neustadt an dem Projekt 
Denkort Aumühle Würz-
burg beteiligen werden. 
An der Verladerampe des 
Güterbahnhofs an der 
Aumühle in Würzburg 
soll ein zentrales Mahn-
mal errichtet werden, mit 
dem der rund 1.800 Ju-
den gedacht werden soll, 
die 1941/42 von dort 
aus deportiert wurden. 
Der Bahnhof von Bad 
Neustadt war bei dieser 
Deportation Zubringer-
bahnhof, von dem aus 
die jüdischen Mitbürge-
rinnen und –mitbürger 
nach Würzburg trans-
portiert wurden. Symbol 
der Deportation sollen 
nach dem Konzept des 
Künstlers Matthias Braun 
gestaltete Gepäckstücke 
in Würzburg und in den 
109 ehemaligen jüdi-
schen Gemeinden in Un-
terfranken sein. Ich mei-
ne, dass wir diese Idee 
berücksichtigen sollten, 
wenn wir den Bereich um 
unseren Bahnhof neu ge-
stalten.
Ein anderes Thema: Der 
Stadtrat wird noch in die-
sem Jahr einen Wettbe-
werb anstoßen, um Ide-
en für die künstlerische 
Ausgestaltung unserer 
Stadthalle zu erhalten. 
Das Foyer und Bereiche 
des Obergeschosses bie-
ten jedenfalls geeignete 
Räume und Flächen für 

Kunstwerke. Die neue 
Stadthalle erfährt in der 
Architekturszene große 
Beachtung. So wird das 
Architektur- und Ingeni-
eurbüro pbr AG für den 
Neubau der Stadthalle 
Bad Neustadt mit dem 
internationalen Architek-
tur- und Designpreis Ger-
man Design Award in der 
Kategorie Architecture 
ausgezeichnet. Unsere 
moderne Veranstaltungs-
halle wurde in diesem 
Jahr bereits mit dem Ico-
nic Award prämiert. Der 
German Design Award 
zeichnet innovative Pro-
dukte und Projekte, ihre 
Hersteller und Gestalter 
aus, die in der deutschen 
und internationalen 
Designlandschaft weg-
weisend sind. Die Preis-
verleihung findet am 9. 
Februar 2018 im Rahmen 
der internationalen Kon-
sumgütermesse Ambien-
te in Frankfurt am Main 
statt.
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Do.    09.11.2017   stadtrat
Ort:   Sitzungssaal des Rathauses      
Beginn:  17:30 Uhr

Do.    30.11.2017   stadtrat
Ort:   Sitzungssaal des Rathauses      
Beginn:  17:30 Uhr

sitzungstermine november 2017

Mo.    13.11.2017   werkausschuss
Ort:   Seminarraum Stadtwerke      
Beginn:  17:30 Uhr

hinweis an alle Vereine in bad neustadt a. d. saale
Wichtige Termine können Sie gerne monatlich über das Stadtmagazin veröff entlichen. Künftig planen wir auch eine Vorstel-
lung der städtischen Vereine – wenn Sie daran Interesse haben senden Sie bitte Ihre Daten/Termine bis spätestens zum 16. 

jeden Monats an susanne.schaefer@bad-neustadt.de.

„Quartierskonzepte für Wohnen und Pfl ege in kommunen“
 Vortrag und gesprächsrunde mit albrecht g. walther (architekt)

Das Forum dient als Plattform, bei der 
sich engagierte Bürgerinnen und Bürger 
mit vielfältigen kommunalen Themen, 
insbesondere der integrierten Stadtent-
wicklung (ISEK) auseinandersetzen und 
diese aktiv mitgestalten können.
Eines der erklärten Ziele der Stadtent-
wicklung ist:
„Die Attraktivität Bad Neustadts als 
Wohnstandort für Familien und ältere 
Menschen soll erhöht und professionell 
vermarktet werden. Insbesondere die 
Altstadt soll in ihrer Funktion als Wohn- 
und Lebensraum generationsübergrei-
fend gestärkt werden“. 
Auf dieses Ziel wird Herr Albrecht G. 
Walther in seinem Vortrag eingehen. Im 
Mittelpunkt werden daher sogenannte 
Quartierskonzepte stehen. Quartiers-
konzepte sollen nicht nur seniorenge-
recht sein, sondern ein Wohnumfeld 

forum generationengerechte stadt 

bieten, das den Bedürfnissen aller Ge-
nerationen, Familien, Kindern, Singles, 
Menschen mit Handicap, einschließlich 
der Neubürger aus anderen Ländern 
und Kulturen gerecht werden. Beispiele 
von Kommunen, die ihre Quartiere auf 
unterschiedliche Weise verwirklicht ha-
ben, werden aufgezeigt. Die Ausgangs-
lage dafür sind die gesellschaftlichen 
und kulturellen Veränderungen. 
Diese beeinfl ussen die Nachfrage nach 
geeignetem und bezahlbarem Wohn-
raum. Kleinere, variable und technisch 
gut ausgestattete Wohnungen werden 
zunehmend bevorzugt. 
Bauen und Sanieren in einem histori-
schen Stadtkern erfordert  besonderes 
Einfühlungsvermögen, aber auch den 
Mut, Neues zu wagen. Zeitgemäße Bei-
spiele von Pfl egeeinrichtungen werden 
zeigen, wie sie sich in das Quartier hi-

barrierefreies bauen – beratungsstelle in bad neustadt a. d. saale

Nächster Beratungstermin:

donnerstag,  09. november  2017 , 14:00-16:00 uhr
Landratsamt rhön-grabfeld, spörleinstr. 11, zimmer 130

97616 bad neustadt a. d. saale

Ansprechpartner für Informationen und Rückfragen:
Bayerische Architektenkammer
Beratungsstelle Barrierefreiheit

Waisenhausstraße 4, 80637 München
Tel: (0 89) 13 98 80 – 80

E-Mail: info@byak-barrierefreiheit.de

nein öff nen und zum wechselseitigen 
Treff punkt werden können. Ambulante 
Pfl ege zu Hause und Tagespfl ege zur 
Entlastung der Angehörigen werden 
ebenso angesprochen wie Mobilität, 
Wohnraumanpassung und Barrierefrei-
heit in der Wohnung und im Wohnum-
feld. 
Betreuungsangebote von Bürgernetz-
werken oder Seniorengemeinschaften 
runden das Angebot ab. Das Vorhanden-
sein derartiger Angebote in Verbindung 
mit einer kleingliedrigen Infrastruktur 
ermöglichen es den meisten Älteren und 
Hochbetagten, in ihrem angestammten 
Quartier wohnen bleiben können. 
Die Realisierung einer Quartiersent-
wicklung ist ein Prozess innerhalb der 
Stadtentwicklung, der wesentlich von 
den beteiligten Bürgerinnen und Bür-
gern getragen werden muss.

dienstag, 07.11.2017  herschfeld
Beginn:  19:30 Uhr • Ort: Schützenhaus

dienstag, 21.11.2017  altstadt, westl. u. 
östl. außenstadt
Beginn:  19:30 Uhr • Ort: Altes Amtshaus

Alle Bewohner des Stadtteils Herschfeld und Altstadt, westl. 
u. östl. Außenstadt sind zu der Bürgerversammlung herzlich 
eingeladen. Die Bürgerinnen und Bürger können Wünsche 
und Anregungen vor der Bürgerversammlung bei der Stadt-
verwaltung schriftlich oder auch telefonisch (✆ 9106-104 – 
Frau Neder, E-Mail: hauptamt@bad-neustadt.de) anmelden. 
Eine konkrete Stellungnahme von Seiten der Stadt ist dann 
eventuell bereits in der Bürgerversammlung möglich.

bürgerversammlung november 2017
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aus dem rathaus

gedenkstunde
am sonntag, 19.11.2017

um 11 uhr im alten amtshaus 
bad neustadt a. d. saale

Volkstrauertag 2017

Foto:  Giesela Sendner

die nächste bürgersprechstunde bei herrn 
Bürgermeister Bruno Altrichter findet am

samstag, 04.11.2017, 
von 10:00 bis 11:30 uhr

im Rathaus, Bgm.-Zimmer (Zimmer-Nr. 12/14, 
1. Stock) statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger können in dieser Zeit ihre An-
liegen bei Bürgermeister Altrichter vorbringen. Eine Voran-
meldung ist nicht erforderlich. Die Sprechzeit pro Bürger/in  
soll ca. 10 Minuten nicht überschreiten, damit die Warte-
zeit für nachfolgende Personen nicht zu lange wird. 
Telefonische Auskunft bei Frau Sendner unter 
✆ 9106-101.    

Zum 40. Neustadt-Treffen, das Anfang Juni 2018 stattfindet, 
setzt die Stadt Bad Neustadt einen Bürgerbus ein. Wegen 
der langen Anreise werden Zwischenstopps eingelegt. Los 
geht es am Donnerstag, den 31. Mai (Fronleichnam) zu-
nächst bis Görlitz. Dort wird die historische Stadt besichtigt 
und in einem Hotel übernachtet. Am Freitag geht es dann 
weiter nach Nowe Miasto nad Pilica zum Neustadt-Treffen. 
Das Hotel befindet sich direkt in der Schwesternstadt. Am 
Samstag Abend fährt der Bus bis Dresden um dort zu über-
nachten. Nach einer Stadtführung am Sonntag Morgen geht 
es dann zurück in die Saalestadt. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können weitere In-
formationen bei der Stadtverwaltung, Frau Schäfer, Tel. 
9106105 erhalten oder bei der Referentin für die Arbeitsge-
meinschaft Neustadt-in-Europa, Stadträtin Petra Bieber, Tel. 
99173888. 

40. Neustadt-Treffen

Zehn Neustadts in Europa muss man besucht ha-
ben und genausoviele Stempel aus der Stadt in 
seinem Neustadt-Pass haben. Dann erfolgt die Er-
nennung zum Neustadt-Botschafter. Für Stadträ-
tin und Partnerschaftsreferentin Petra Bieber und 
ihren Gatten Johannes (rechts) war dies natürlich 
ein Klacks. In der Stadtratssitzung überreichte 
Bürgermeister Bruno Altrichter nun die Urkunden 
an die beiden neuen Botschafter. 
Die Partnerschaftsreferentin berichtete vom Neu-
stadt-Treffen 2018, das in Polen stattfinden wird. 
Anschließend ist Bad Neustadt an der Saale im 
Jahr 2019 an der Reihe, die Neustadts in Europa 
in die Rhön einzuladen. 
Anfragen aus weiteren europäischen Neustadts 
um Aufnahme in der Riege der „neuen Städte“ 
gibt es ebenso. Zuletzt aus Finnland, wo Neustadt 
natürlich nicht Neustadt heißt, sondern Uusikau-
punki.  Text/Foto: Stefan Kritzer

neue neustadt-botschafter
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personaLnews

Nach über 40 Jahren im 
Dienste der Stadt Bad Neu-
stadt verabschiedete sich 
Frau Gisela Schubert in den 
Ruhestand. 
Am 01.01.1977 trat Frau 
Schubert ihren Dienst bei 
der Stadt Bad Neustadt an, 
wo sie zunächst als Verwal-
tungsangestellte im Ein-
wohnermeldeamt und in der 
Telefonzentrale eingesetzt 
wurde. 
Zum 01.01.2000 wurde sie 
in das Sachgebiet Schul- 
Sport- und Stiftungswesen 
versetzt und war dort neben 
der Verwaltung der städti-
schen Kindergärten auch für 

die Vermietung der Stadt-
halle, des Stadtsaals und des 
Amtshauses zuständig. 
Am 01.01.2006 wechsel-
te sie in das Personalamt 
der Stadt Bad Neustadt. 
Schließlich wurde sie ab 
dem 01.07.2013 wieder 
dem Hauptamt zugeteilt 
und war dort für den Einkauf 
und für die kaufmännische 
Betreuung der Telekommu-
nikationsanlagen zuständig. 
In einer kleinen Feierstunde 
bedankten sich Erster Bür-
germeister Bruno Altrichter 
und geschäftsleitender Be-
amter Michael Weiß für über 
40 Jahre bei der Stadt Bad 

40 jähriges dienstjubiläum zum abschied

Von links: Personalratsvorsitzender Uto Paul Schmitt, geschäftsleitender Beamter Michael 
Weiß, Gisela Schubert, Erster Bürgermeister Bruno Altrichter.   Foto: Stadt Bad Neustadt

jetzt mit 
neuen Bürsten

Bad Neustadt 
Industriestraße 3A

in unserer 
Waschstraße

oder selber waschen

Frau Anne Baudisch 
verstärkt seit Okto-
ber als Erzieherin 
das Team im Kinder-
garten Mühlbach.

neueinstellung 
im Kindergarten 
mühlbach

Informationen darüber erteilt Ihnen gerne Carmen Albert unter 09771/6136-53 oder per Mail: 
carmen.albert@rhoen-undsaalepost.de.

Anzeigenschluss für den Folgemonat ist jeweils der 16. jeden Monats.

möchten sie auch eine anzeige im stadtmagazin schalten?

Neustadt. Sie hoben dabei 
besonders die Bereitschaft 
von Frau Schubert hervor, 
sich neuen Aufgaben zu 
stellen und immer wieder in 
neue Arbeitsgebiete einzu-
arbeiten. 
Der Personalratsvorsitzende 
Uto Paul Schmitt würdigte 
außerdem das Engagement 
von Frau Schubert für ein 
gutes Betriebsklima. Frau 
Schubert erklärte, dass sie 
die vielen Jahre immer gerne 
auf die Arbeit gegangen sei 
und ihr die gute Stimmung 
innerhalb der Belegschaft 
der Stadt Bad Neustadt im-
mer viel bedeutet habe.
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Zur Exkursion im Stadtwald begrüßte 
Forstdirektor Hubert Türich vom Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (AELF) Bad Neustadt am 5. Ok-
tober 2017 Mitglieder des Stadtrates 
im sogenannten „Kaberhack“, einem 
Distrikt des Stadtwaldes bei Löhrieth. 
„Kaberhack kommt übrigens von dem 
Wort Hafer und deutet auf die vorhe-
rige landwirtschaftliche Nutzung der 
Waldflächen hin“, so Türich zu Beginn 
der Führung.
Vor 5 Jahren wurde zwischen der Stadt 
und dem AELF Bad Neustadt vereinbart, 
dem AELF als Dienstleister für eine 
Laufzeit von 20 Jahren die forstwirt-
schaftliche Betreuung des Stadtwaldes 
zu übertragen. Die ehemaligen Ge-
meindewälder von Mühlbach, Löhrieth, 
Brendlorenzen, Herschfeld und Leben-
han mit jeweils eigenen Forstbetriebs-
plänen - die ältesten Pläne datieren auf 
das Jahr 1846 - werden seit 1990 in 
einem gemeinsamen Forstbetriebsplan 
zusammengefasst und bewirtschaftet. 
Besonders ist die Situation in Leben-
han. Dort gehört der Wald zwar grund-
buchmäßig zur Stadt Bad Neustadt, die 
Bewirtschaftung obliegt jedoch dort 
den sogenannten Rechtlern Lebenhan.
Die Forstbeamten wiesen auf die viel-
fältigen Funktionen des Stadtwaldes 
neben der eigentlichen Bewirtschaf-
tung hin, nämlich auf seine Bedeutung 
für den Bodenschutz, den Klimaschutz, 
für das Landschaftsbild, als Biotop und 
den Schutz von Verkehrswegen. Wegen 
der weiteren Bedeutung für die Naher-
holung soll künftig der Unterhalt der 
Waldwege stärker beachtet werden.
Geändert hat sich die Betriebsfläche 
nicht, jedoch wurde 2013 ein Teil des 
regelmäßig bewirtschafteten Waldes 
als Kernzone für das Biosphärenreser-
vat Rhön ausgewiesen und dadurch 
aus der Nutzung genommen. In der 
regelmäßigen Bewirtschaftung stehen 
aktuell noch 91 Hektar. Neben den 
betrieblichen Kennzahlen erläuterte 
Forstdirektor Tüchert auch die geologi-
schen und klimatischen Besonderhei-
ten des Stadtwaldes. Gelegen auf der 
„Nördlichen Fränkischen Platte“ und 
der „Östlichen Vorrhön“, handelt es 
sich bei dem geologischen Ausgangs-
gestein vor allem um den mittleren 
Buntsandstein und den mittleren und 
oberen Muschelkalk, der auf kleineren 
Flächen mit Feinlehm überdeckt ist. 

Diese Böden aus diesem verwitterten 
Gestein erbringen – soweit sie nicht mit 
Feinlehm überdeckt sind - nur eine mä-
ßige Nährstoffversorgung. Sie sind we-
gen der Nährstoffversorgung und dem 
Wasserhaushalt eher für führende Laub-
holzbestände geeignet. Deshalb sollten 
auch im Hinblick auf den Klimawandel, 
der höhere Jahresdurchschnittstempe-
raturen und geringere Niederschläge 
in der Vegetationsperiode erwarten 
lässt, überwiegend angepasste Laub-
holzmischwälder etabliert werden. Sie 
minimieren übrigens auch das Risiko 
von Schäden durch Sturmereignisse. 
Während von Natur aus Buchen- und Ei-
chenmischwälder vorherrschen würden, 
besteht der Wald derzeit vorwiegend 
aus alten, nicht standortgerechten Kie-
fernbeständen. Vor allem der hohe Kalk-
gehalt im Boden sorgt bei der Kiefer für 
eine eher mäßige Vitalität und schlechte 
Holzqualitäten. Während der Exkursion 
konnte man dies bei einem 110-jähri-
gen Kiefernbestand mit einer Boden-
vegetation aus Sträuchern, Gräsern und 
einer dicken Moosschicht wahrnehmen. 
Die lichten Kronen der Kiefern begünsti-
gen die schnell wachsende Krautschicht. 
Diese erschwert das Wachstum  kleiner 
Keimlinge, denen die Krautschicht Was-
ser und Licht einfach entziehe, erklärten 
die Förster.
In den letzten Jahrzehnten wurden im 
Stadtwald bereits mehr als 25 Hektar 

stadtwaLd bad neustadt – fit fÜr die zuKunft
waLdumbau im sinne des KLimawandeLs

standortgerechtes Laubholz in Form 
von Neukulturen und Unterpflanzun-
gen begründet. Dabei ging man auf den 
Wunsch des Stadtrates ein, vermehrt 
Edellaubhölzer zu verwenden.
Dass eine Pflanzung auf diesen Standor-
ten durchaus Schwierigkeiten bereiten 
kann, wurde an einem weiteren Exkur-
sionspunkt im selben Bestand gezeigt. 
Es stellte sich mit der Zeit heraus, dass 
diese Pflanzung im Jahr 1997 in den fol-
genden Jahren nur mit großen Schwie-
rigkeiten hochgezogen werden konnte. 
Trockenjahre, Spätfröste und vor allem 
die Schwierigkeit der Pflanzen, mit ihren 
Wurzeln den Waldboden zu erschließen, 
stellten sich als Hauptgründe heraus. 
Notwendige Nachpflanzungen führten 
zu hohen Kosten, die man heute gerne 
vermeiden will. Der heranwachsende 
Bestand wird in nächster Zeit durch die 
Herausnahme weiterer Altkiefern in sei-
nem Wachstum gefördert. Jedoch sollen 
auch aus ästhetischen Gründen einzel-
ne, besonders schöne Exemplare stehen 
bleiben und in den Folgebestand über-
nommen werden.
Neben den Pflanzungen zeigte der zu-
ständige Revierleiter Andreas Henig 
Beispiele der Buchensaat, die in den 
letzten Jahren als ein erfolgreiches und 
vor allem günstiges Verfahren zum He-
ranziehen eines neuen Bestandes etab-
liert wurde. Dabei bedarf es – so Henig 
-mehrerer Schritte, die für eine erfolg-

Stadträte am ersten Exkursionspunkt, einem 110-jährigen Kiefernbestand (Aus-
gangsbestand). Rechts im Bild, Forstdirektor Hubert Türich vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. Foto: Andreas Kuhn 
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reiche Saat notwendig sind, nämlich das Entfernen und Entbu-
schen der Begleitvegetation, der Zaunbau, die anschließende 
Bodenbearbeitung und schließlich die Saat. Dabei wird das 
Saatgut aus eigenen Beständen geerntet.
In der Folge müssen, bevorzugt in Handarbeit mit Sense, die 
Bestände in regelmäßigen Abständen ausgegrast werden. Die 
meisten Arbeiten werden von den städtischen Bauhofmitar-
beitern erledigt. Erfreulich ist dabei zu beobachten, wie sich 
neben der Buchensaat auch weitere Baumarten, zum Beispiel 
die seltene Elsbeere, die Kirsche oder die Eiche, in den einge-
zäunten Flächen natürlich verjüngen.
Nach der Waldexkursion stellte Andreas Henig im Gemein-
schaftshaus Löhrieth kurz die betriebswirtschaftlichen Ergeb-
nisse vor und erklärte den Betriebsplan für das kommende 
Jahr.

Gesamtfläche 276 ha

Anteil Rechtlerwald Lebenhan 91 ha

Forstbetriebsfläche Stadtwald 185 ha

davon Waldfläche (nach Art. 2 BayWaldG) 169 ha

Davon regelmäßig bewirtschaftete Waldfläche 91 ha

Waldkiefer 51 %

Schwarzkiefer 13 %

Lärche 3 %

Fichte 2 %

Buche 13 %

Frisches Edellaubholz (Bergahorn, Esche, etc.) 7 %

Eiche 6 %

Trockenes Edellaubholz (Spitzahorn, Kirsche, 
Linde, etc.)

5 %

Bodenschutz 57,7 ha

Klimaschutz 28,5 ha

Schutz von Verkehrswegen 3,8 ha

Erholungswald 65,4 ha

Biotopschutz 22 ha

Landschaftsbild 17,1 ha

Wasserschutz (amtl. Festgesetzt) 50,3 ha

Heilquellenschutz 167,3 ha

Schutzwald (nach Art. 10 BayWaldG) 45,7 ha

insgesamt 460 ha

der stadtwald in zahlen:

flächenausdehnung

baumartenanteile im stadtwald

wichtige waldfunktionen (kartiert nach Wald-
funktionsplan und Waldgesetz!)

Stadträte in der gezäunten Buchensaatfläche, mit Andreas 
Henig (rote Jacke), der das Verfahren der Buchensaat erläu-
tert. Foto: Andreas Kuhn 

Buchensaatfläche (im Zaun), bei der die einzelnen Saatrei-
hen zu erkennen sind. Foto: Andreas Kuhn 

Ein Bestand der 1997 durch Pflanzung begründet wurde und 
mehrmals mit Pflanzungen nachgebessert werden musste. 
Es stehen noch einzelne Altkiefern darüber, von denen ein-
zelne schöne Exemplare weiterhin stehen bleiben sollen.
 Foto: Andreas Kuhn 
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tschechische schÜLer aus biLoVec besuchten 
bad neustadt
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Für die Präsentation einer Ausstellung 
zum „Thema Verschwunden in der Zeit“ 
in Bad Neustadt reisten Schüler in Be-
gleitung mit Frau Mgr. Zuzana Brozova, 
Projektleiterin und Herrn Mgr. Vit Su-
setk, Deutschlehrer von Bilovec nach 
Bad Neustadt. 10 Schülerinnen aus dem 
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium aus 
Bilovec erforschten die Entwicklung des 
Zusammenlebens von Deutschen und 
Tschechen vor und während des Zweiten 
Weltkrieges und erarbeiteten innerhalb 
eines Jahres eine Ausstellung, die bereits 
im Mai 2017 in Bilovec gezeigt wurde.  
Am Montag, 2.10.2017 wurde die Grup-
pe am Bahnhof von den Gasteltern herz-
lichst empfangen. Gleich am Dienstag, 
3.10.2017 ging es zu einem Ausflug nach 
Würzburg zu einem Altstadtrundgang. 
Die dort gebuchte tschechische Gast-
führerin zeigte die Sehenswürdigkeiten 
der wechselvollen Geschichte der Stadt. 
Nach einem gemütlichen Mittagessen 
ging es zu einer Besichtigung der fürstbi-
schöflichen Residenz.
Mittwoch 4.10. wurden die Schüler im 
Rhön-Gymnasium von der Studiendirek-
torin Frau Dr. Kerstin Vonderau zu einem 
Rundgang durch das Schulgebäude ein-
geladen. In einer Klasse konnten die jun-
gen Tschechen die zurzeit anwesenden 
israelischen Schüler begrüßen und in 
einer anderen Klasse an einem Englisch-
unterricht teilnehmen. Danach war nun 
Arbeit angesagt, zielstrebig, gekonnt und 
fachgerecht bauten die Schüler im Rhön-

Gymnasium ihre mitgebrachte Ausstel-
lung auf. Unter Anleitung von Projekt-
leiterin Frau Mgr. Brozova und Frau Dr. 
Schaelow-Weber brachten sie die Bild-
tafeln an die Stellwände. Am Nachmittag 
gab es ein wenig Freizeit und diese wur-
de zum Bummeln, Besuch im Triamare 
oder zu einen Spaziergang zur Salzburg 
genutzt und am Abend trafen sich alle zu 
einem geselligen Zusammensein.
Am Donnerstag 5.10. hat der 1. Bürger-
meister Herr Bruno Altrichter die tsche-
chischen Gäste im Rathaus empfangen. 

Nach der Begrüßung stellte er die Stadt 
vor und im Anschluss lernten die Schü-
ler bei einem Rundgang die Innenstadt 
kennen. Der Stadtspaziergang endete im 
Hohntor mit dem Besuch der Wagstäd-
ter Heimatstuben. Dort präsentierte und 
erläuterte Frau Dr. Schaelow-Weber die 
Ausstellungsstücke der Wagstädter Fa-
milien.  
Die Eröffnung der Ausstellung fand an-
schließend am Nachmittag im Rhön-
Gymnasium statt. Nach einführenden 
Reden von Kulturreferentin Anne Zeis-
ner, Projektleiterin Mgr. Zuzana Brozova, 
Studiendirektorin Dr. Kerstin Vonderau 
und 1. Bürgermeister Bruno Altrichter, 
betrachteten die geladenen Gäste die 
Präsentation der Zeitgeschichte. Am 
Abend hatte die Stadt alle Schüler und 
die Gastfamilien zu einem gemeinsamen 
Zusammensein eingeladen. Nach dem 
Abendessen verabschiedete die Kultur-
referentin Anne Zeisner die Gäste und 
bedankte sich mit herzlichen Worten bei 
allen die zu dem gelungenen Austausch 
und Ausstellung  beigetragen haben. 
Dankesworte gingen auch an die Gast-
eltern, an die beiden Dolmetscherinnen 
Jana Fuchs und Monika Karwel und an 
die Partnerschaftsreferentin für Bilovec 
Christine Lux, die für das Rahmenpro-
gramm verantwortlich war.
Mit Ahoj und auf ein baldiges Wiederse-
hen mit dem Ausblick der Weiterführung 
der Zeitgeschichte in Bad Neustadt ging 
es am Freitag zurück nach Bilovec.

Foto: Christine Lux

Foto: Christine Lux
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Am 27. September 2017 verstarb Barbara Harrison im Alter von 
84 Jahren. Sie wurde am 6. Oktober 2017 in Pershore beerdigt.
Barbara Harrison war sehr aktiv in der Partnerschaft mit Bad Neu-
stadt. Ihr Mann Edi war lange Jahre Vorsitzender des „Twinning-
Committees“. In Pershore gab es einen Partnerschaftsverein, der 
den Austausch zwischen Bad Neustadt und der englischen Stadt 
organisierte und die finanziellen Mittel dafür besorgte. Barbara 
Harrison war eine sehr lustige Dame, die immer zu Späßen aufge-
legt war. Sie organisierte die Besuche in Pershore einfallsreich. 
So gab es Tee-Tassen und Geschirrtücher mit Ansichten von Per-
shore. Beim großem Europafest in Bad Neustadt im Jahre 1992 
grillten die Engländer auf dem Marktplatz ein Schwein. Nach 
dem Tod ihres Mannes Edi führte Babara Harrison gemeinsam mit 
Chris Parsons den Partnerschaftsverein weiter. Vor zehn Jahren 
löste sich der Verein auf, die Partnerschaft wird seitdem von der 
Stadt Pershore organisiert. Trotz gesundheitlicher Probleme kam 
Barbara Harrison immer noch gerne nach Bad Neustadt und nahm 
in Pershore Gäste aus Bad Neustadt auf. 
Eine innige Freundschaft verband sie bis heute mit Alma und An-
dreas Seefried. Andreas Seefried war von 1983 bis 1992 Part-
nerschaftsreferent der Stadt Bad Neustadt mit Pershore. In den 
letzten Jahren lebte sie aus gesundheitlichen Gründen in einem 
Pflegeheim. Liebevoll betreut und auf den Reise begleitet wur-
de sie immer von ihrer Schwester Margaret Ferries. Der Sohn Ian 
lebt in Schottland. 
Die Stadt Bad Neustadt übermittelt mit einem Blumengebinde 
ihren Dank und Anerkennung für die Arbeit im Partnerschafts-
komitee. Beim Bürgerbesuch in Pershore Anfang Juli 2018 wird 
Partnerschaftsreferentin Gabi Gröschel das Grab von Barbara 
Harrison besuchen und ihre Verdienste offiziell würden.

nachruf auf barbara harrison - eine sympathische und fröhliche dame

Die Ausstellung „Verschwunden in der 
Zeit“ befasst sich mit der Entwicklung 
des Zusammenlebens von Tschechen 
und Deutschen vor und während des 
zweiten Weltkriegs und mit der Nach-
kriegszeit in Wagstadt, dem heute 
tschechischen Bilovec. 
Eine intensive Spurensuche war in Bi-
lovec vorausgegangen mit dem neugie-
rigen, weltoffenen, unbelasteten Blick 
junger tschechischer Schüler des Ni-
kolaus-Kopernikus-Gymnasium und der 
Komensky Grund- und Mittelschule.
Projektleiterin Zuzana Brozova lobte 
den Mut der jungen Generation, sich 
dem Tabuthema Vertreibung zu nähern. 
In Wagstadt lebten bis 1945 ca. 3.500 
Deutsche, nach der Vertreibung blie-
ben 29 zurück. 
Wie ist es den Wagstädtern ergangen, 
die nach Bad Neustadt kamen? Die-

Zur Ausstellung „Verschwunden in der Zeit“ - Eine Spurensuche
ser Frage könnten sich Bad Neustädter 
Schulen im zweiten, dem deutschen Teil 
des Projektes widmen.
Bei der Eröffnung der Ausstellung am 
5. Oktober 2017 im Rhöngymnasium 
sprach Bürgermeister Bruno Altrichter 
von der 70 jährigen Verbundenheit von 
Bad Neustadt mit Wagstadt. Er wünscht 
sich einen zweiten Blick auf die Men-
schen, die aus Wagstadt vertrieben 
wurden und in Bad Neustadt eine neue 
Heimat fanden. 
Groß war das Interesse bei der öffent-
lichen Führung am Mittwoch, den 11. 
Oktober 2017. Kunsthistorikerin Dr. Ka-
ren Schaelow-Weber, vom Stadtrat mit 
der professionellen Inventarisierung 
der Wagstädter Heimatsstuben betraut, 
führte durch die Ausstellung, die auch 
das Interesse von Schulklassen fand. 
Neben zahlreichen Angehörigen von 

Vertriebenen war auch der Präsident 
des Bayerischen Landtags  a.D. Johann 
Böhm zu Gast. Er gehörte dem Gremi-
um des Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds an und war gern gesehener 
kompetenter Ansprechpartner.
Die Ausstellung soll im Jahr 2018 zur 
Jubiläumsfeier „60 Jahre Patenschaft 
Bad Neustadt mit den Wagstädtern“ im 
Rahmen einer besonderen Veranstal-
tung erneut präsentiert werden. 
Vielleicht beschäftigen sich bis dahin 
auch Schüler unserer Stadt mit der 
Nachkriegsgeschichte Wagstädter Fa-
milien und werfen den „zweiten Blick“ 
auf sie, das wäre auch mein Wunsch 
und ein wertvoller Beitrag nicht nur zur 
Dokumentation eines wichtigen Teiles 
unserer Stadtgeschichte, sondern auch 
zur deutsch-tschechischen Versöh-
nung.  Anne Zeisner
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tschechische schÜLer aus biLoVec besuchten 
bad neustadt

Das Foto zeigt Barbara Harrison mit Alma und Andreas 
Seefried bei der Übernahme der Partnerschaft durch 
Andreas Seefried. 
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feuersteLLen und VandaLismus 
auf der LuitpoLdhöhe
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Immer wieder wird der Holzpavillon auf der Luitpoldhöhe 
durch Vandalen beschädigt. Die Holzteile werden dann in unzu-
lässigen Feuerstellen verschürt. Eigentümer des Geländes und 
des Pavillons ist der Rhön-Club. Die teils erheblichen Schäden 
sind vom Verein zu schultern. Verständlich, dass man auf die 
Mithilfe der Bevölkerung setzt, um weitere Schäden zu verhin-
dern oder um Schädiger durch die Polizei feststellen zu lassen. 
Der Erhalt dieser wunderschönen Anlage sollte allen Bürgerin-
nen und Bürgern ein Anliegen sein, das es zu unterstützen gilt. 
Bitte melden Sie jede Wahrnehmung einer Feuerstelle auf der 
Luitpoldhöhe sofort bei der örtlichen Polizeidienststelle unter 
Tel. –Nr. 09771 – 6060. 

Überarbeitung der schmutzfrachtsimulationsberechnung
Der Abwasserverband Saale-
Lauer hat für die Verlänge-
rung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis des Verbandsge-
bietes die Überarbeitung der 
bestehenden Schmutzfracht-
simulationsberechnung aus 
dem Jahr 2001 beauftragt.
Für die Aktualisierung der 
Schmutzfrachtsimulation 
werden von jeder Verbands-
kommune aktuelle Bauleit-
planungen sowie Überle-
gungen künftiger Wohn- und 
Gewerbegebiete abgefragt. 

Der beauftragten Berech-
nung liegt erneut ein 20-jäh-
riger Entwicklungszeitraum 
zugrunde (bis ca. 2040).
Der Stadtrat hat in seiner 
Sitzung am 12.06.2017 be-
schlossen, folgende Gebiete 
in die künftige Entwässe-
rungsplanung einzubeziehen 
(alphabetisch sortiert):
- Bad Neuhaus / Mühlbach -  
 Parkplatz Promenadenstraße
- Bad Neuhaus / Mühlbach -  
 Wohnmobilstellplatz / 
 Erweiterung

- Bad Neuhaus / Mühlbach -  
 Waldweg
- Brendlorenzen - Am Aspen
- Brendlorenzen - Zwischen  
 Brückenstraße und Adolf- 
 Johannes-Straße
- Brendlorenzen - Nordöstlich 
  Adolf-Johannes-Straße
- Brendlorenzen - Östlich 
 Karolingerstraße und Stock- 
 gasse
- Dürrnhof - Entwicklungsflä- 
 chen
- Herschfeld - Helfert
- Herschfeld - Interkommu- 

 nales Gewerbegebiet mit  
 Rödelmaier
- Herschfeld - Sportstraße
- Herschfeld - Liebenthaler  
 Straße Erweiterung
- Herschfeld - Campus Rhön- 
 Klinikum
- Lebenhan - Nord
- Lebenhan - West
- Lebenhan - Schweinhof
- Löhrieth - Entwicklungsflä- 
 chen
- Westliche Außenstadt - 
 Entwicklungsflächen Firma  
 Preh

sperrung heuweg
Wegen Kanalbauarbeiten wird der Heuweg am 2. und 3.11. tagsüber von 7.30 bis 17.00 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr 
wird über die Wirtschaftswege in Richtung Dürrnhof zur NES 20 und in Richtung Mühlbach/Löhrieth zur NES 15 umgeleitet. Die 
Schranken am Heuweg und im Bereich Ludwig-Borst-Brunnen bleiben an diesen beiden Tagen von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Die Zufahrtsmöglichkeiten zum Heuweg über die Wirtschaftswege werden an den entsprechenden Abzweigungen der Kreis-
straßen NES 15 und 20 für Besucher und Lieferanten beschildert. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betrof-
fen. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle im unteren Teil des Heuwegs möglich. In diesem Bereich wird es voraussichtlich 
am 6.11. wegen Asphaltierungsarbeiten und der damit verbundenen halbseitigen Sperrung zu weiteren Behinderungen des 
Verkehrs kommen. Die Stadt Bad Neustadt bittet um Verständnis für die nicht vermeidbaren Einschränkungen der Mobilität der 
Bürger von Mühlbach.
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Einladung zu einem „gemischten“ Nachmittag für 
die Bad Neustädter 

„Neuschter“ Generation 65plus
in der neuen Stadthalle – Ort vieler kultureller 
Veranstaltungen. Angeboten werden neben tech-
nischen und architektonischen Stadthallenführun-
gen, ein Vortrag mit historischen Bad Neustädter 
Ansichten aus dem Stadtarchiv. Kaffee & Kuchen bei 
venezianischen Tanzdarbietungen des „Vitality Cir-
cle“ runden die „Mischung“ ab.

wann: sonntag, 12.11.2017
 14:00 uhr bis ca. 17:00 uhr

wo: stadthaLLe bad neustadt

Kultur & geschichte – die mischung macht‘s…
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neue fertigungshaLLe mit bÜrogebäude 
fÜr preh ima automation gmbh

Die Preh IMA Automation GmbH 
plant im Gewerbegebiet „Am Al-
tenberg“ den Neubau einer neuen 
Fertigungshalle mit Bürogebäude. 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 12.10.2017 dem Bauantrag zu-
gestimmt und das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt. Das Gebäude 
wird ca. 141 m lang und ca. 76 m 
breit sein. Das Gebäude wird eine 
Höhe bis zu ca. 15 m (stufenweise) 
haben. 
Am Gebäude werden Werbeanlagen 
installiert. Daneben werden Fahnen 
und ein Werbepylon aufgestellt. Für 
das Bauvorhaben werden 210 Stell-
plätze erstellt. Zusätzlich wird eine 
Überdachung mit Fahrradständern 
für bis zu 80 Fahrräder errichtet. 
Mit dem geplanten Neubau werden 
der Produktionsstandort der Firma 
PIA und der Wirtschaftsstandort Bad 
Neustadt a. d. Saale insgesamt nach-
haltig gestärkt. Insgesamt werden 
auf den Freiflächen des Grundstü-
ckes 47 großkronige Laubbäume ge-
pflanzt. Derzeit finden bereits erste 
Maßnahmen statt. Das Grundstück 
wird entsprechend durch Erdarbei-
ten und Geländebegradigungen für 
den Baubeginn im Februar 2018 
vorbereitet.

projekt zugang zur bahn der tu münchen
möglichkeit zur teilnahme an 
der online-befragung unter 
www.zugang-zur-bahn.de 
noch bis ende november
Wie im letzten Stadtmagazin 
bereits angekündigt, unter-
sucht die Professur für Sied-
lungsstruktur und Verkehrs-
planung der Technischen 
Universität München (TUM) 
derzeit im Rahmen des Pro-
jekts „Zugang zur Bahn“ die 
fußläufige Erreichbarkeit des 
Bahnhofs in Bad Neustadt. 
Ziel ist es, die lokalen Wege-
netze aufzuwerten, die ein-
zelnen Verkehrsmittel (Zug, 
Bus, Park+Ride, Bike+Ride, 
etc.) durch attraktive Fußwe-
ge besser zu vernetzen und 
somit die Zugänglichkeit des 
Bahnhofs zu verbessern. Für 
Bad Neustadt sollen hierfür 
konkrete Ansatzpunkte he-

rausgearbeitet werden. Ein 
wesentlicher Bestandteil die-
ses Projektes sind die Nutz-
erbefragungen. Zusätzlich zu 
den Vor-Ort-Befragungen am 
Bahnhof, welche Ende Okto-
ber bereits stattgefunden ha-
ben, kann auch online an den 
Befragungen teilgenommen 
werden. Auf der Homepage 
www.zugang-zur-bahn.de ist 
der entsprechende Fragebo-
gen noch bis Ende November 
frei geschaltet. Mit Ihrer Teil-
nahme können Sie auch an ei-
ner Verlosung teilnehmen, bei 
der Bayern-Tickets und Wan-
derbücher als Preise locken.
Helfen Sie uns, Ihre Fußwege 
auf dem Weg zum Bahnhof 
zu bewerten und Qualitäts-
mängel aufzuzeigen! Aus den 
gesammelten Ergebnissen 
werden von der TUM in Ko-

operation mit der Stadt Bad 
Neustadt Verbesserungs-
möglichkeiten erarbeitet, wie 
der Zugang zur Bahn verbes-
sert und die Attraktivität der 
Fußwege gesteigert werden 

kann. Die Ergebnisse dieser 
Befragung werden darüber 
hinaus genutzt, um allgemein 
gültige Strategien für einen 
besseren Zugang zur Bahn in 
ganz Bayern zu erarbeiten.
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FuSSGäNGEr- uNd PArklEiTSySTEm

Das vorhandene innerstäd-
tische Fußgänger- und Park-
leitsystem sowie die NESSI-
Haltestellen-Beschilderung 
soll erneuert werden, da das 
bestehende Beschilderungs-
system auch aufgrund der 
Bautätigkeiten der letzten 
Jahre im Bereich des ZOB 
und auch mit Blick auf den 

bis Ende des Jahres fertigge-
stellten 1. BA der Maßnahme 
„Brückenschlag Altstadt/Mei-
ninger Straße" nicht mehr auf 
dem aktuellen Stand ist. Das 
Parkleitsystem wird die Besu-
cher der Stadt auf die großen 
Parkplätze im Nähebereich 
der Altstadt leiten. Von hier 
werden die Besucher mit dem 

neuen Fußgängerleitsystem 
zu den Zielen mit hoher tou-
ristischer Bedeutung (z.B. 
auch die Karol. Königskirche 
von Brendlorenzen) bzw. be-
deutsame Veranstaltungsor-
te (z.B. Stadthalle) geleitet. 
Ziele mit vorwiegender bzw. 
rein kommerzieller Bedeu-
tung sind dabei bewusst 

nicht aufgeführt. Das neue 
Leitsystem soll auch im Sinne 
eines Gestaltungselementes 
zur Attraktivitätssteigerung 
der Stadt beitragen. Die Maß-
nahme wird im Rahmen des 
Städtebauförderungspro-
grammes gefördert. 
Die Umsetzung soll noch im 
Jahr 2017 erfolgen.

0,50 m

1,00 m

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m
2,80 m

2,30 m

3,50 m

naturnahe bestattung jetzt auch im 
friedhof mühlbach möglich

namensstele für naturnahe bestattungs-
plätze aufgestellt

Der Begriff „naturnahe Be-
stattung“ beschreibt eine 
Bestattungsart, bei der eine 
Öko-Urne an der Wurzel ei-
nes Baumes auf den städti-
schen Friedhöfen beigesetzt 
wird. Eine Namensnennung 
wird auf einer Stahlstele 
ermöglicht. Auf einer Stein-
bank kann an Jahres- oder 
Gedenktagen ein Blumen-
gruß abgelegt oder eine 
Kerze angezündet werden.  

Bei den Urnengrabplätzen für die naturnahe Bestattung im 
Friedhof Brendlorenzen wurde jetzt eine Stahlstele aufge-
stellt. Auf ihr können die Namen der beigesetzten Verstorbe-
nen angebracht werden. Gerne informiert die Friedhofsver-
waltung telefonisch oder im persönlichen Gespräch.

Diese Bestattungsart wurde 
bisher nur in Friedhöfen in 
der Gartenstadt, in Brendlo-
renzen und in Herschfeld an-
geboten. 
Im Friedhof Mühlbach befin-
det sich im oberen Bereich 
ein Hochkreuz, gesäumt von 
zwei Bäumen. Dort wurde 
jetzt ein Bestattungsplatz für 
die naturnahe Bestattung mit 
Stahlstele und Steinbank an-
gelegt. 
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ergebnisse der Vorbereitenden untersuchungen
„SichT VoN AuSSEN“ – städtebauLiche pLanung fÜr bad neuhaus 
und den aLtort Von mÜhLbach
In der Bürgerwerkstatt am 
21.09.2017 in der Wandel-
halle beschäftigte man sich 
erneut intensiv mit der Ent-
wicklung des Stadtteils Bad 
Neuhaus und Mühlbach. 
Seit November 2014 arbeitet 
das Planungsbüro Schirmer 
Architekten und Stadtplaner 
aus Würzburg an einer mög-
lichen zukünftigen Entwick-
lung für dieses Gebiet. Viele 
Anregungen der Fachbehör-
den sowie Bürgerinnen und 
Bürger sind in die Planung 
eingeflossen. 
Als Leitbild einer zukünfti-
gen Entwicklung des Gebie-
tes werden folgende Ziele 
bzw. Zwecke der Sanierungs-
maßnahmen formuliert: Das 
Gebiet soll sich zu einem Ge-
sundheitsstandort der Stadt 
Bad Neustadt a. d. Saale ent-
wickeln. 
Die Wohnstandorte sollen 
gestärkt und attraktiver ge-
staltet werden. Der Altort 
von Mühlbach soll als sozia-
les und räumliches Zentrum 
des Ortes gestärkt werden. 
Es gilt, den historischen Kern 
des Kurgebietes nördlich der 
Wandelhalle als Chance zur 
Schaffung bzw. Bewahrung 
einer Identität zu nutzen und 
in seiner Funktion als Binde-
glied zwischen gesundheits-
bezogenen Einrichtungen 
und Wohnnutzungen zu stär-
ken. 
Es wird ein neues Gesamt-
konzept für den fließenden 
als auch für den ruhenden 
Verkehr geschaffen. Vor-
handene Parkplätze sind zu 
optimieren und zusätzliche 
Stellplätze zu schaffen. 

Folgende vier zentrale Pro-
jekte, die sich wiederum in 
einzelne Projektbausteine 
aufgliedern, sind zur Umset-
zung der Sanierungsziele an-
gedacht:

1  Aufwertung Kurhausstraße  
 und Plätze

1.1 Sanierung und Umbau  
  Bahnunterführung
1.2 Gestaltung Ortsmitte   
  Mühlbach
1.3 Optimierung Knoten-  
  punkt Heuweg
1.4  Umgestaltung Kurpro- 
  menade
1.5  Der neue Schlossplatz
1.6 Optimierung Knoten-  
  punkt Salzburgweg
1.7  Umgestaltung Kurhaus- 
  straße Nord
2   Entwicklung Gesund-
  heitsbereich
2.1  Erweiterung 
  Psychosomatik
2.2 Entwicklung Kurhaus
2.3 Casa Reha
2.4 Verwaltung 
  Rhön-Klinikum
2.5  Aufwertung & 
  Vernetzung Kurpark
3   Neues Wohnen
3.1  Ortsmitte Mühlbach
3.2 Zentrales Wohnen am  
  Schlossplatz
3.3  Wohnen im Alter an der  
  Wandelhalle
3.4  Neues Wohnen am Hang
3.5 Hochwasserschutzmaß- 
  nahmen
4   Verbesserung 
  Parksituation
4.1 Erweiterung Parkplatz  
  Süd
4.2 Parkpalette Nord

Die Verwaltung wurde vom 
Stadtrat in der Sitzung vom 
12.10.2017 beauftragt, auf 
Grundlage der Ergebnisse 
der Vorbereitenden Unter-
suchungen die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
gem. § 139 Abs. 2 BauGB 
sowie die Bürgerbeteiligung 
gem. § 137 BauGB durchzu-
führen. 

Die Planunterlagen werden 
Anfang November im Foy-
er des Stadtbauamtes für 
interessierte Bürger und 
Bürgerinnen während der 
Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme ausgehängt.

Vorschlag Neuordnung „Kurhausstraße“

Vorschlag Neuordnung „Ortsmitte Mühlbach“

Vorschlag Neuordnung „Platz an der Wandelhalle“

Vorschlag Neuordnung „Knotenpunkt Salzburgweg“



14

b
au

en
 u

nd
 s

ta
dt

en
tw

ic
kl

un
g

hochwasserschutz bad neustadt a. d. saaLe – ba 04

Für den Hochwasserschutz an 
Brend und Saale liegen die 
Entwurfsplanungen für den 
BA 04 im Bereich zwischen 
Meininger Straße (ST 2445) 
bis zum Bahndamm vor. 
Der Planungsauftrag wurde 
vom Wasserwirtschaftsamt 
Bad Kissingen an das Büro 
Baur Consult aus Haßfurt ver-
geben. Im Bereich des JUZE 

wird eine Schutzwand er-
richtet. Dadurch entsteht vor 
dem Gebäude eine Terrasse, 
die als Freiraum genutzt wer-
den kann. 
Im weiteren Verlauf wird der 
Hochwasserschutz mit be-
grünten Schutzdämmen und 
Mauern hergestellt. Entlang 
des Gewässerlaufes werden 
die Fuß- und Radwege, wie 

bereits im früheren Bauab-
schnitt ausgeführt, aufge-
nommen. Aufenthaltsberei-
che am Gewässer werden 
mit Sitzstufen und Sitzliegen 
ausgestaltet. 
Am Infopunkt neben der Brü-
cke werden die Hochwasser-
schutzmaßnahmen an Schau-
tafeln erläutert werden. Der 
Stadtrat hat der Planung zu-

gestimmt. Die Herstellungs-
kosten für den BA 04 wurden 
auf ca. 1 Mio. € geschätzt 
(Stand 15.09.2017).

Es ist geplant, in diesem Jahr 
die Entwurfs- u. Genehmi-
gungsplanungen zu erstellen, 
so dass voraussichtlich im 
Sommer 2018 ein Baubeginn 
eingeplant werden kann. 

entwurfsplanung

entwurfsplanung-schnitt
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gesundheits-Veranstaltungen
DO. 02.11. 
10:00 - 12:00 Uhr

still-café (kostenfrei) Wochenstation der
RHÖN-Kreisklinik

SA. 04.11.
09:00 - 17:00 Uhr

erste hilfe Kurs 
Kosten 35,-€  - bei betriebl. Ersthelfern – Abrechnung über BG möglich
Anmeldung:  Tel: 09771-612331 o. 612335
E-Mail: ausbildung@kvrhoen-grabfeld.brk.de • Internet: www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

BRK Bad Neustadt
Sonnenstr. 1

MI. 06.11. 18:00 Uhr infoveranstaltung adipositas-chirurgie RHÖN-Kreisklinik

DI. 07.11. 19:00 Uhr thema: „Knieschmerz – es muss nicht immer eine operation oder eine Kniepro-
these sein!“ Was sind die Ursachen und welche Therapien sind sinnvoll?
Dr. med. Thomas Jansen, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedi-
zin, Chirotherapie, OrthoCentrumSaale

Vortragssaal im Point 
Center, 2. Stock, 
Gartenstr. 11

MI. 08.11. 
19:00 Uhr

selbsthilfegruppe - Die Selbsthilfegruppe Atempause, eine Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von Menschen mit Depressionen

BRK Bad Neustadt
Lehrsaalgebäude

MI. 08.11. 19:30 Uhr Thema: „Aktiv durch die Wechseljahre – warum nehme ich nicht ab?“
So können Sie  Ihren Stoffwechsel aktivieren und wechseljahresbedingte Be-
schwerden lindern. Carolin Maier, Diätassistentin,  Ernährungsberaterin (sgd)

Vortragssaal im Point 
Center, 2. Stock, 
Gartenstr. 11

SA. 09.11.
09:00 - 17:00 Uhr

erste hilfe Kurs  - Kosten 35,-€  - bei betriebl. Ersthelfern – Abrechnung über BG 
möglich. Anmeldung: Tel: 09771-612331 o. 612335
E-Mail: ausbildung@kvrhoen-grabfeld.brk.de • Internet: www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

BRK Bad Neustadt
Sonnenstr. 1

DO. 09.11. 
14:30 - 20:30 Uhr

blutspenden  - Bayerisches Rotes Kreuz Rhön Grabfeld Brendlorenzen 
Grundschule

SA. 11.11. 
10:00 - 13:00 Uhr

 Patientenseminar herzwoche: „das schwache herz“ Kursaal Distel am 
RHÖN-Klinikum Cam-
pus Bad Neustadt

SA. 11.11.
09:00 - 17:00 Uhr

erste hilfe Kurs  - Kosten 35,-€  - bei betriebl. Ersthelfern – Abrechnung über BG 
möglich. Anmeldung: Tel: 09771-612331 o. 612335
E-Mail: ausbildung@kvrhoen-grabfeld.brk.de • Internet: www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

BRK Bad Neustadt
Sonnenstr. 1

MI. 15.11. 19:30 Uhr Thema: „leiden die Augen – leidet auch mein ganzer körper!“
Zwischen unseren Augen und unserem Körper sowie dem allgemeinen Gesund-
heitszustand bestehen enge Zusammenhänge.  
Wilfried Steiper, Anerkannter Fachberater für Funktional-Optometrie/WVAO und 
staatlich geprüfter Augenoptikermeister

Vortragssaal im Point 
Center, 2. Stock, 
Gartenstr. 11

MI. 15.11. 20:00 Uhr infoabend „Erlebnis Geburt“ RHÖN-Kreisklinik Bad 
Neustadt

SA. 18.11. 
09:00 - 14:00 Uhr 

15. bad neustädter multiple sklerose symposium
Programm und Anmeldung unter 09771/9088759

Neurologische Klinik 
am RHÖN-KLINIKUM 
Campus Bad Neustadt

DI. 21.11.  19:00 Uhr bürgervorlesung: „schwindel, ohnmacht, Kollaps – was kann dahinter stecken?
Referent: G. M. König, Oberarzt Kardiologie, in der Herz-und Gefäß-Klinik

RHÖN-KLINIKUM Cam-
pus Bad Neustadt

DO. 23.11.
09:00 - 17:00 Uhr

erste hilfe Kurs  - Kosten 35,-€  - bei betriebl. Ersthelfern – Abrechnung über BG 
möglich. Anmeldung: Tel: 09771-612331 o. 612335
E-Mail: ausbildung@kvrhoen-grabfeld.brk.de • Internet: www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

BRK Bad Neustadt
Sonnenstr. 1

MI. 29.11. 19:30 Uhr Thema: „Wie ich meinen krebs heilte“
Selbst mit den verschiedensten Krebserkrankungen konfrontiert, fand Fred Gehret 
den Weg zu seiner Heilung und ist als Betroffener eben kein Theoretiker, sondern 
gibt praktische von ihm vollzogene Therapieempfehlungen. Der Autor des Buches 
„Krebs ist heilbar“ erzählt mitreißend und sehr emotional über seinen Weg (und 
die Wiederstände der klassischen Medizin, die sich ihm in den Weg gestellt haben) 

Vortragssaal im Point 
Center, 2. Stock, 
Gartenstr. 11

immer Montags seniorengymnastik
Uhrzeiten: 08:45 – 09:45 / 10:15 – 11:15 / 14:30 – 15:30 / 17:00 – 18:00 Uhr

BRK Bad Neustadt
Lehrsaalgebäude 1 + 2

gesundheitsVeranstaLtungen noVember
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ToP-mEdiZiNEr iN BAd NEuSTAdT

Die Klinikliste 2018 des Fo-
cus Gesundheit bescheinigt 
erneut den exzellenten me-
dizinischen Ruf der Spezia-
listen am RHÖN-KLINIKUM 
Campus Bad Neustadt. Ne-
ben der Listung der Herz- 
und Gefäß-Klinik als TOP 
Regionales Krankenhaus 
2018 „Bayern“ werden die 
Kliniken für Kardiologie un-
ter Leitung der Chefärzte 
Prof. Dr. Sebastian Kerber 
und Prof. Dr. Thomas Deneke, 
die Klinik für Kardiochirurgie 

unter Chefarzt Prof. Dr. Anno 
Diegeler und die Klinik für 
Gefäßchirurgie unter Leitung 
von Chefarzt PD Dr. Thomas 
Schmandra als Top Nationale 
Krankenhäuser ausgezeich-
net.
„Die Top-Platzierungen im 
bundesweiten Vergleich 
sind in erster Linie eine 
Auszeichnung für die exzel-
lente Qualität, die unsere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jeden Tag für unse-
re Patienten leisten“, freut 

sich Geschäftsführer Jochen 
Bocklet über die erneute Be-
stätigung der hochklassigen 
medizinischen Versorgung 
am RHÖN-KLINIKUM Campus 
Bad Neustadt. 
In die Auswertung fl ießen 
neben einer umfangreichen 
Befragung der Fachexperten 
auch die Meinung der Pati-
enten sowie die standardi-
siert erhobenen Qualitätsda-
ten der Kliniken ein. In allen 
Bereichen überzeugten die 
Experten aus Bad Neustadt 

und wurden mit den Top-
Platzierungen in der aktuel-
len Klinikliste für ihre Arbeit 
belohnt.
Neben der Auszeichnung 
ganzer Kliniken werden jähr-
lich auch Deutschlands bes-
te Mediziner auf Basis einer 
unabhängigen Befragung 
in der renommierten Focus 
Ärzte-Liste ausgezeichnet, 
in der die Spitzenmediziner 
aus Bad Neustadt ebenfalls 
regelmäßig Top-Platzierun-
gen einnehmen.

gynäkologische abteilung erweitert das angebot im mVz am rhön-KLiniKum 
campus bad neustadt

Daniela Hegenbarth ist ab 1. 
Oktober als Gynäkologin im 
Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ) am RHÖN-KLI-
NIKUM Campus Bad Neustadt 
tätig. Die Fachärztin für Gynä-
kologie und Geburtshilfe war 
zuletzt als Chefärztin an der 
Rotkreuzklinik in Wertheim 
beschäftigt und leitete davor 
als Chefärztin die Fachabtei-

lung am St. Elisabeth-Kran-
kenhaus in Bad Kissingen.
ab 1. oktober werden folgen-
de sprechzeiten angeboten:
mo:       08:30 uhr – 11:30 uhr 
              14:00 uhr – 18:00 uhr
do:        08:30 uhr – 12:30 uhr 
              14:00 uhr – 16:00 uhr
fr:          07:30 uhr – 13:00 uhr
Terminvereinbarungen sind 
ab sofort telefonisch möglich 

unter 09771 - 63 63 76 00 40. 
Die Praxisräume befi nden 
sich im MVZ am Campus an 
der Salzburger Leite 1. Für die 
Anfahrt mit dem Auto werden 
die Parkmöglichkeiten in der 
von-Guttenberg-Straße emp-
fohlen. Neben der Tätigkeit 
im MVZ wird Daniela He-
genbarth auch das Team der 
RHÖN-Kreisklinik erweitern. Foto: privat

Wir helfen Ihnen mit unseren Aktiv- und Flexx-
Circleprogrammen und Kursen die Spaß machen:
walken indoor- und outdoor • Fasziengym
HIIT-Workout • Barre-Training • Rückenentspannung

Starten Sie jetzt und bekommen Sie die ersten
4 Wochen Training geschenkt.*

* Gilt für Neukundinnen bei Abschluss eines Vertrages.

*Angebot gültig bis 
Ende August 2017.

Circleprogrammen und Kursen die Spaß machen:

HIIT-Workout • Barre-Training • Rückenentspannung

* Gilt für Neukundinnen bei Abschluss eines Vertrages.

*Angebot gültig bis 
Ende August 2017.

vitality circle, Rücken- und Figurstudio für Frauen
Gartenstr. 19, 97616 Bad Neustadt,Tel. 09771 6312573, www.vitality-circle.de

Schon wieder Alltagsstress? Bleiben Sie fit und relaxed!

75.000 euro für die modellstadt-arbeit
Die Modellstadt Elektromobi-
lität Bad Neustadt will weiter 
Vorreiter sein beim Zukunfts-
thema Elektromobilität. Die 
Fahrzeugschau, die deutsch-
landweit Beachtung fi ndet, 
ist dabei das Aushängeschild 
der Aktivitäten. Damit es 
auch 2018 diese Fahrzeug-
schau geben kann und noch 
einiges mehr, nimmt die Stadt 
75.000 Euro in die Hand. 
projektmanagement betreut 
städtische Ladesäulen 
Stadtwerke-Chef Ulrich Le-
ber nannte die Organisation 
der Fahrzeugschauen, Ver-
waltungs- und Öff entlich-
keitsarbeit als wesentliche 
Aufgaben des Projektma-
nagements. Zukünftig wird 
das Management auch für 
die Bewirtschaftung und 

Betreuung der städtischen 
Ladesäulen zuständig sein. 
Die Bevölkerung, aber auch 
Unternehmen, sollen weiter-
hin am Thema Elektromobi-
lität interessiert bleiben, die 
Rolle Bad Neustadts und des 
Technologie-Transfer-Zent-
rums bei dieser Technik sol-
len gefestigt und ausgebaut 
werden.
Jährlich neue entscheidung
Im Juni hatte der Stadtrat die 
alleinige Finanzierung des 
Projektmanagements be-
schlossen. Jährlich soll neu 
über die zu fördernden Pro-
jekte entschieden werden. 
Die Planung für 2018 sieht 
einen Kostenumfang von 55 
000 Euro vor. Ein guter Teil 
der Ausgaben für die Orga-
nisation der Fahrzeugschau 

wird aber durch Einnahmen 
aus Sponsorengeldern ge-
deckt. Dazu kommen noch 
einmal 20.000 Euro als Un-
terstützung für die Stiftungs-

professur, die über dieses 
städtische Budget fi nanziert 
werden. Quelle: https://www.mainpost.
de/regional/rhoengrabfeld/Projektmanag
ement;art765,9771060#paywallanchor © 
Main-Post 2017
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zuKÜnftig abLeseKarten zur seLbstabLesung in 
einzeLnen stadtteiLen 

Für die Erstellung der Jah-
resabrechnung benötigen 
die Stadtwerke in ihrem 
Versorgungsgebiet die Zäh-
lerstände der Wasser- und 
Stromzähler jeweils zum 
Jahresende. In diesem Jahr 
werden erstmals nach den 
guten Erfahrungen anderer 
Stadtwerke die Wasserzäh-
lerstände in den Stadtteilen 
Brendlorenzen, Herschfeld, 
Lebenhan, Dürrnhof, sowie 
Löhrieth (hier auch Strom) 
mittels einer Ablesekarte 
angefordert. Die Ablesekar-
ten werden im Dezember an 
jeden betreffenden Haus-
halt per Post versandt. Hier 
braucht nur der Zählerstand 
eingetragen und die Karte 
per Post oder Fax zurückge-
sendet werden. Weiterhin hat 
jeder Kunde die Möglichkeit, 
die Zählerstände über das 
Internet durch Eingabe einer 
Zugangsnummer und einem 
einmaligen Zugangscode, 
welche auf dem Anschreiben 
vermerkt sind, zu erfassen. 
Ebenfalls können die Zähler-

stände über ihr Smartphone 
in Verbindung mit einem QR-
Code übermittelt werden. Na-
türlich besteht weiterhin die 
Möglichkeit den Stadtwerken 
die Zählerstände persönlich 
vorbeizubringen. Wichtig da-
bei: Die Zählerstände müssen 
bis spätestens 31.12.2017 
übermittelt werden, da die 
Stadtwerke sonst ihre Able-
sestände aufgrund Ihres Vor-
jahresverbrauches schätzen 

müssen. Da in der Regel die 
Ablesung wenige Tage zuvor 
erfolgt, rechnet das Abrech-
nungssystem auf Basis der 
gemeldeten Zählerstände 
die Verbrauchswerte auf den 
31.12. hoch. Die Stadtteile 
Mühlbach, Neuhaus, Westl. 
Außenstadt, Innenstadt und 
Gartenstadt werden noch 
wie gewohnt über die Able-
ser der Stadtwerke im Mo-
nat Dezember abgelesen. In 

diesen Stadtteilen soll die 
Umstellung auf Ablesekarten 
dann zur Jahresabrechnung 
2018 erfolgen. Genauere In-
formationen bekommen Sie 
mit dem Erhalt der Ablese-
karten. Des Weiteren stehen 
ihnen die Mitarbeiter im Kun-
denzentrum der Stadtwerke 
für Rückfragen persönlich, 
oder telefonisch unter den 
Rufnummern 09771/622010 
und 622011 zur Verfügung.

Muster Ablesekarte

terminänderung und ortswechsel - weihnachtsfeier des VdK ortsverbandes 
bad neustadt   

Der VdK OV Bad Neustadt lädt seine Mitglieder sowie Partner am 03.12.2017 zu seiner Weihnachtsfeier ein, Beginn 14.00 
Uhr. Der Termin musste aus organisatorischen Gründen um eine Woche vorverlegt werden. Aufgrund des Umbaus des Ge-
meindehauses in Mühlbach findet die Veranstaltung im Pfarrsaal St. Konrad/Bad Neustadt-Gartenstadt im Untergeschoss 
des Kindergartens statt, Eingang bei der Informationstafel. Das Haus ist barrierefrei, Parkplätze sind vorhanden. Bei Kaffee, 
Kuchen und kühlen Getränken gestaltet die Gruppe "Saitenklang" den musikalischen Teil.

Veranstaltungen november

wir machen es nochmal!
Unser letzter Kostümverkauf lief sehr gut. Aber da es sehr kurz-
fristig war, konnten viele die Interesse hatten, nicht kommen. 
Wir haben jetzt alles noch mal durchgesehen und haben noch 
eine ganze Menge wunderbarer Sachen gefunden. Und da sich 
kurzfristig die Option ergeben hat, dass wir wider Erwarten 
doch noch eine Gelegenheit zum Verkauf bekommen, wollen 
wir diese natürlich nutzen. Also, wer es beim letzten Mal nicht 
geschafft hat, kommt sonntag , den 05.11.2017 von 19 uhr bis 
21 uhr in unserem Fundus vorbei.
Haus der Dummen Ideen,Königshoferstraße 16,
97616 Bad Neustadt / Herschfeld
Wir haben noch komplette Kostüme, Accessoires und Einzeltei-
le für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und es wird wirklich 
für günstiges Geld verkauft.
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pfarrei termine noVember

Bei Beerdigungen am Dienstag entfällt normalerweise der 
Frühgottesdienst.
unsere gottesdienste und andachten:
Mi. 01.11. 09:00 Messfeier
  09:00 Messfeier - Kreisklinik
  14:00 Andacht mit Gräbersegnung auf dem  
   Friedhof
Do. 02.11.   10:00 Messfeier - Vill'schen Stiftung
  10:00 Messfeier - BRK Altenheim
Sa. 04.11. 10:00 Beichtgelegenheit
So. 05.11. 09:00 Messfeier - Kreisklinik
  10:30 Messfeier - Kinderkirche im Gemeinde- 
   haus Mariä Himmelfahrt
Di. 07.11. 08:00 Messfeier - Frauenmesse
Mi. 08.11. 10:00 Messfeier - BRK Altenheim
Do. 09.11. 10:00 Messfeier - Vill'schen Stiftung
Fr. 10.11. 17:00 St. Martin - Umzug
Sa. 11.11. 10:00 Beichtgelegenheit
So. 12.11. 09:00 Wort-Gottes-Feier  in der Kreisklinik
  10:30 Messfeier - Vorstellung der Kommunion- 
   kinder
Mo. 13.11. 18:00 Messfeier mit Fatima-Andacht
Mi. 15.11. 10:00 Evang. GD- BRK Altenheim
Do. 16.11. 10:00 Evang. GD - Vill'schen Stiftung
Sa. 18.11. 10:00 Beichtgelegenheit
  17:30 Messfeier
So. 19.11. 09:00 Messfeier - Kreisklinik
Di. 21.11. 08:00 Messfeier
Mi. 22.11. 10:00 Messfeier - BRK Altenheim
Do. 23.11. 10:00 Messfeier - Vill'schen Stiftung
Sa. 25.11. 10:00 Beichtgelegenheit
So. 26.11. 09:00 Evang. GD - Kreisklinik
  10:30 Messfeier - Mariä Himmelfahrt mit Chor
Di. 28.11. 08:00 Messfeier - Mariä Himmelfahrt
Mi. 29.11. 10:00 Messfeier - BRK Altenheim
Do. 30.11. 10:00 Messfeier - Vill'schen Stiftung
Jeden Sa. 10:00 Uhr Beichtgelegenheit. Beichte ist auch nach 
Vereinbarung möglich. Wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.
regelmäßige termine:
Mo.  20:00 Uhr Kirchenchor
Di.  15:00 Uhr Spiel- und Krabbelstunde für  
    Kleinkinder im Kindergarten
   15:00 – 17:00 Uhr Bücherei geöffnet
Mi.  14:00 Uhr Mittwochsclub 
Do.   15:00 – 17:00 Uhr Bücherei geöffnet
Während der Ferien entfallen die o.g. Termine 
Krankenkommunion:                   
Freitag, 03.11.17 ab 09:00 Uhr 
besondere termine:                   
Mittwoch, 07.11. um 19:00 Uhr, Damenstammtisch 
bibelkreis:                   
Mittwoch, 29.11.2017 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Mariä 
Himmelfahrt mit Diakon Wolfgang Dömling
gebetskreis:
Freitag, 03.11.2017 und 24.11.2017, jeweils 19:30 Uhr im 
Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt – Leseraum – Frau Dr. 
Adelinde Bühner.

pfarrei mariä himmelfahrt bad neustadt Katholischer frauenbund bad neustadt:
Dienstag, 14.11.17 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
ab 19:00 Uhr im Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt
Donnerstag, 16.11.17, 19:00 Uhr Gemeinsamer Bildungs-
abend in Brendlorenzen mit Herrn Pfarrer Krefft – Pastoral 
2030
Nähere Informationen: Frau Maria Blümm 09771 5720
montagstreff:
Montag, 13.11.17, 14:30 Uhr - Wir gestalten unsere „Weih-
nachtspost“ - einfach – einmalig – Freude bereitend - Gemein-
dehaus Mariä Himmelfahrt, Bad Neustadt
mittwochsclub:
Dieser trifft sich jeden Mittwoch um 14:00 Uhr im Gemein-
dehaus. Es handelt sich hierbei um einen Handarbeits- und 
Strickclub. Es werden u. a. Decken für Kinderheime in Ungarn 
gefertigt. Die gestrickten Strümpfe werden für wohltätige 
Zwecke verkauft. Wollreste werden gerne angenommen.
Interessierte sind gerne willkommen.
spielenachmittag:
In der Regel findet am letzten Donnerstag im Monat von 14:30 
- 17:00 Uhr ein Spielenachmittag für alle, die Spaß an Gesell-
schaftsspielen haben, im Clubraum des Gemeindehauses Ma-
riä Himmelfahrt statt. Sie sind ganz herzlich eingeladen.
Termin diesmal: Donnerstag, 30.11.2017
Kolping:
Sonntag, 19.11.17 – Volkstrauertag – nähere Einzelheiten 
werden noch in der Tageszeitung mitgeteilt.
firmvorbereitung:
Samstag, 18.11.2017, 09:00 – 12:00 Uhr Treffen aller Firmlin-
ge im Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt.

pfarrei st. Konrad bad neustadt 
regelmäßige gottesdienste:
Bei Beerdigungen entfällt normalerweise der Frühgottes-
dienst.
weitere gottesdienste und andachten:
Mi. 01.11. 10:30 Messfeier 
   14:00 Andacht  in der St. Konrad Kirche mit  
    Chor, anschl. Gräbersegnung auf dem  
    Friedhof
Do. 02.11. 08:00 Messfeier
So. 05.11. 09:00 Messfeier 
Mo. 06.11. 18:00 Rosenkranz für Priesterberufe
Mi. 08.11. 08:00 Messfeier
So. 12.11. 09:00 Messfeier 
Mo. 13.11. 18:00 Rosenkranz für Priesterberufe
Mi. 15.11. 08:00 Messfeier 
So. 19.11. 10:30 Messfeier - St. Konrad - Vorstellung  
    der Kommunionkinder:
Mo. 20.11. 18:00 Rosenkranz für Priesterberufe
Mi. 22.11. 08:00 Messfeier 
Sa. 25.11. 17:30 Messfeier - St. Konrad mit Chor 
Mo. 27.11. 18:00 Rosenkranz für Priesterberufe
Mi. 29.11. 08:00 Messfeier
Krankenkommunion:
Donnerstag, 02.11. ab 09:00 Uhr
regelmäßige termine:
Montag  17:30  Seniorengymnastik
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   18:30  Gitarrengruppe - nach Absprache
   19:00  Probe Eintracht Frohsinn
Dienstag  19:45  Kirchenchor St. Konrad
Donnerstag 15:00  Kinderchor
   15:00  Krabbelgruppe 
   19:30  Gymnastikgruppe 
Jeden 1. Mittwoch im Monat, 19:00 Uhr Hobbyclub.
seniorengruppe:
Es findet jeden Monat eine Seniorenfahrt statt. Dazu sind alle 
Senioren herzlich eingeladen. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Frau Rita Müller, Tel. 09771 98222
Gemeindetreff: 
Die Gemeindetreffs finden jeden 2. Freitag im Monat statt.
Öffnungszeit des Büros in St. konrad: 
Jeden Mittwoch nach dem Gottesdienst ist das Büro für 
Messbestellungen geöffnet. Ansprechpartnerin ist Frau Rita 
Kuchenmeister, Tel. 09771 / 6872057 (Büro) oder Tel. 09771 
/ 98751 (privat).
gartenstädter orgelkonzerte : 
sonntag, 05.11.2017 – 17:00 uhr
Konzert für Sopran und Orgel
Anna Rose Seuffert – Frankfurt, Sopran
Matthias Braun – Bad Neustadt, Orgel
Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird
eine Spende zur Kostendeckung erbeten.

Mittwoch 15.11.  16:00 Evang. Gottesdienst
Mittwoch 22.11.  16:00 Messfeier
Mittwoch 29.11.  16:00 Messfeier
Krankenkommunion:
Freitag, 02.11.17 ab 09:00 Uhr Krankenkommunion  
regelmäßige Veranstaltungen
Mo. 19:30 Probe des Kirchenchores im Pfarrzentrum
Mo. 09:30 Krabbelgruppe im Pfarrzentrum 
Mi. 15:30 Kindertreff für Groß und Klein im Pfarrzentrum
rosenkranz:
Jeden Dienstag und Sonntag um 18:00 Uhr
bibelkreis für junge Leute:
Samstag, 18.11.17, 18:30 Uhr bei Herrn Pfarrer Senzel, Kur-
hausstr. 3, neben der Kirche. 
frauengottesdienst:
Mittwoch, 15.11.2017 um 08:30 Uhr
Öffnungszeiten des Büros in mühlbach:
Jeden 1. Montag eines Monats werden von 18:30 Uhr bis 19:00 
Uhr Messbestellungen im Pfarrbüro entgegengenommen. 
Ansprechpartnerin ist Frau Karin Haupt, Tel. 09771 / 995843. 
seniorennachmittag in mühlbach:
Donnerstag, 16.11., Beginn 14.30 Uhr.
Gemütliche Kaffeerunde, danach Märchenhaftes mit Renate.
adventsnachmittag im pfarrzentrum mühlbach
am Sonntag, 03. Dezember 2017
für Senioren und beherzte Junggebliebene aus der Pfarreien-
gemeinschaft
14:30 Uhr Adventsandacht in der Kirche
anschl. adventliches Beisammensein im Pfarrsaal
bei Kaffee und hausgemachten Kuchen.
- fränkische Weihnachtsanekdoten
- gemeinsames Musizieren und Singen
Auf Ihr Kommen freut sich der Pfarrgemeinderat
gitarren im ensemble 
sonntag, den 19.11.2017, 16.00 uhr 
Gitarrenkonzert in der Pfarrkirche Hl. Familie in Mühlbach mit 
dem großen Gitarrenensemble der Kreismusikschule. 8 Gi-
tarristinnen und Gitarristen werden klassische und folkloris-
tische Musik mit Werken von Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, 
Enrique Granados und Turlough O'Carolan zu Gehör bringen. 
So werden für ein Gitarrenensemble bearbeitete Stücke 
aus Barock, Klassik und spanischer Romantik sowie aus der 
irischen Folklore erklingen.

pfarrei heilige familie mühlbach 
weitere gottesdienste und andachten:
Mi. 01.11. 14:00 Gräbersegnung auf dem Friedhof
   18:00 Rosenkranz
Do. 02.11.   18:00 Rosenkranz
Fr. 03.11. 17:45 Beichtgelegenheit
   18:30 Messfeier - Hl. Familie zu Allerseelen
Sa. 04.11. 17:30 Messfeier - Hl. Familie mit Chor - 
     Kirchweih - "Türsammlung":
So. 05.11. 15:00 Konzertreihe "Ein Raum für Dich!" -  
     "Alphorn, Blech und zarte Saiten" von  
     den Alphornbläsern Schwarze Berge
   18:00 Messfeier
Di. 07.11. 17:00 Rosenkranz
Fr. 10.11. 08:00 Messfeier
Sa. 11.11. 17:30 Messfeier
So. 12.11. 18:00 Messfeier
Di. 14.11. 17:00 Rosenkranz
Mi. 15.11. 08:30 Wort-Gottes-Feier - Frauengottes 
     dienst
Fr. 17.11. 18:30 Messfeier
Sa. 18.11. 17:30 Messfeier 
So. 19.11. 16:00 Konzert des Gitarrenensembles der  
     Kreismusikschule
   18:00 Messfeier
Di. 21.11. 17:00 Rosenkranz
Fr. 24.11. 18:30 Messfeier
Sa. 25.11. 17:30 Messfeier
So. 26.11. 18:00 Messfeier
Di. 28.11. 17:00 Rosenkranz
messfeiern im Seniorenpflegeheim „casa reha“: 
Mittwoch 08.11.  16:00 Messfeier zu Allerseelen
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evang.-Luth. christuskirche bad neustadt 
a. d. saale     -    Evang.-Luth. Pfarramt, Goethestr. 13   

gottesdienste: 
So. 05.11.  09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Wein),  
     Pfrin. G. Ehrmann
So. 05.11.  09:30 Uhr Kindergottesdienst - Treffpunkt in der  
     Christuskirche
So. 05.11.  11:30 Uhr Taufgottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann
Do. 09.11.  19:00 Uhr 30 Min Zeit für mich - Zeit für Gott, 
     Meditation, Pfrin. G. Ehrmann
Fr. 10.11.  17:00 Uhr Ökum. Andacht mit Laternenumzug  
     mit den Kindergärten Arche Noah und  
     Mariä Himmelfahrt
Sa. 11.11.  11:00 Uhr Trauung, Pfrin. S. Ress
So. 12.11.  09:30 Uhr Gottesdienst, Dekan Dr. M. Büttner
So. 12.11.  09:30 Uhr Kindergottesdienst - Treffpunkt in der  
     Christuskirche
Do. 16.11.  19:00 Uhr 30 Min Zeit für mich - Zeit für Gott, 
     Meditation, Susanne Ress
So. 19.11.  09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Saft),  
     Pfrin. S. Ress
So. 19.11.  09:30 Uhr Kindergottesdienst - Treffpunkt in der  
     Christuskirche
So. 19.11.  11:00 Uhr Taufgottesdienst, Pfrin. S. Ress
Mi. 22.11.  19:00 Uhr Beicht- und Abendmahlgottesdienst  
     (Wein) am Buß- und Bettag mit Dekan  
     Dr. M. Büttner, Dekan Dr. A. Krefft
Do. 23.11.  19:00 Uhr 30 Min Zeit für mich - Zeit für Gott, 
     Meditation, Pfrin. G. Ehrmann
So. 26.11.  09:30 Uhr Gottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann
So 26.11.  09:30 Uhr Kindergottesdienst - Treffpunkt in der  
     Christuskirche
Do. 30.11.  19:00 Uhr 30 Min Zeit für mich - Zeit für Gott, 
     Meditation
Sonntags nach dem Gottesdienst in der Christuskirche wird Kir-
chenkaffee im Gemeindehaus angeboten.
Veranstaltungen: 
Mi. 08.11.  14:30 Uhr Seniorenkreis mit Pfrin. G. Ehrmann
Mi. 15.11.  19:30 Uhr Kirchenvorstandsitzung, Kapitelsaal
Do. 16.11.  Das neue Gemeindeblatt liegt für die Austräger in  
    der Christuskirche zum Abholen bereit.
Do. 16.11.  19:00 Uhr EBW: Kinder-Lebensmittel
Mi. 22.11.  08:30 Uhr Ökum. Kinderbibeltag Arche Noah am  
     Buß- und Bettag
So. 26.11.  17:00 Uhr Oratorienkonzert mit Meininger Hof-
     kapelle und Kantorei, Christuskirche
     Kartenvorverkauf im Pfarramt und bei  
     Lotto Arnold
Mi. 29.11.  19:30 Uhr Bibelgespräch mit Dekan Dr. M. 
     Büttner, Kapitelsaal 
     „Josef: Mann an Marias Seite“, Gedanken 
      und Gespräche zu Matthäus 1,18-25
andacht in der Kreisklinik bad neustadt:
Do. 09.11.  18:30 Uhr Andacht, Pfrin. S. Ress
So. 26.11.  09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfrin. S.  
     Ress
Andacht und Gottesdienst werden auch in die Zimmer übertragen.

gottesdienste in den altenheimen 
mit Diakonin Cornelia Dennerlein
Do. 09.11.  15:30 Uhr Gottesdienst in der Rhönresidenz
Mi. 15.11.  10:00 Uhr Gottesdienst im BRK Heim
Mi. 15.11.  16:00 Uhr Gottesdienst im Casa Reha
Do. 16.11.  10:00 Uhr Stiftungs- Alten- u. Pflegeheim

musik in unserer gemeinde - chöre: (keine Proben in den Ferien)
minis (Kinder ab 5 Jahren bis 1. Klasse)
Donnerstags 14:30 – 15:15 Uhr • Leitung: KMD Karin Riegler 
Kids (2. - 4. Klasse)  
Donnerstags 15:30 – 16:30 Uhr • Leitung: KMD Karin Riegler 
teenies (ab 5. Klasse) 
Donnerstags 16:45 – 17:45 Uhr • Leitung: KMD Thomas Riegler 
Gospelchor „light in the dark“
Mittwochs: 19:30 – 21:00 Uhr • Leitung: Dr. Thomas Reuß
Posaunenchor „heilig’s Blech“
Dienstags 18:15 – 19:45 Uhr • Leitung: KMD Thomas Riegler 
Kantorei
Dienstags 20:00 – 22:00 Uhr • Leitung: KMD Karin Riegler
Kinder- und Jugend in unserer gemeinde (nicht in den Ferien)
Beach lounge Jugendtreff 
Im Gemeindehaus, Martin-Luther-Str. 2 ½, Freitags 18:00 Uhr 
– 22:00 Uhr für Jugendliche ab 12 Jahren, Leitung: Pfarrerin Su-
sanne Ress • www.beach-lounge.de.vu. 
Sie erreichen das Evang.-Luth. Pfarramt unter Tel. 636960, 
pfarramt.badneustadt@elkb.de. Änderungen entnehmen Sie 
bitte dem wöchentlichen Aushang, der Tageszeitung oder dem 
Wochenplan auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.
nes-evangelisch.de

pfarrei st. nikolaus herschfeld

regelmäßige gottesdienste:
Samstag 14:00 Uhr Beichtgelegenheit
Samstag 18:30 Uhr Vorabendmesse ( außer 11.11.)
Sonntag 18:30 Uhr Andacht
Montag    08:30 Uhr Messfeier
Dienstag 08:30 Uhr Messfeier
Mittwoch 18:30 Uhr Rosenkranz
Donnerstag 18:30 Uhr Messfeier
Freitag  18:00 Uhr Rosenkranz
Freitag  18:30 Uhr Messfeier
besondere gottesdienste:
Mi.  01.11. 14:00 Uhr Andacht., anschl. Friedhofsgang
   18:00 Uhr Rosenkranz auf dem Friedhof
Sa.  11.11. 17:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst unserer
       Pfarreingemeinschaft St. Martin,  
       Brend zum Fest des Hl. Martin
Mo.  13.11. 18:30 Uhr Fatima-Rosenkranz   alte Kirche
Sa.  18.11. 18:30 Uhr Messfeier, anschl. Totengedenken 
dürrnhof
Mi.  01.11. 18:00 Uhr Rosenkranz auf dem Friedhof
So.  05.11. 10:30 Uhr Messfeier, anschl. Friedhofsgang
So.  19.11. 09:00 Uhr Messfeier
So.  26.11. 10:30 Uhr Messfeier
Bei Beerdigungen entfallen normalerweise die Gottesdienste 
an den betreffenden Werktagen.
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regelmäßige Veranstaltungen:
Montag 15:30 Uhr Schola: Probe im Pfarrheim
Freitag 20:00 Uhr Bibelkreis (1. u. 3. Freitag im Monat)
besondere Veranstaltungen:
Mo.  13.11. 17:30 Uhr Kindergarten:  WGF, anschl. Martinszug
Mo.  13.11. 09:30 Uhr - 16.00 Uhr Frauenbund: Besinnungstag:
       mit Bruder K.-H.Geyer im Pfarrheim
Mi.  15.11. 14:00 Uhr Seniorenkreis: Messfeier  neue Kirche
       anschl. gemütliches Beisammensein 

ökumenische seelsorge am rhön-
Klinikum bad neustadt

regelmäßige gottesdienste: 
Sa.  16:00 Uhr  Vorabendmesse in der Herz- und Gefäß- 
    Klinik, Kapelle
So.  09:00 Uhr  Eucharistiefeier od. Abendmahl (im Wechsel)   
    in der Frankenklinik,  Vortragsraum                      
  10:30 Uhr  Eucharistiefeier od. Abendmahl (im Wechsel)  
    in der Neurologischen Klinik, Foyer 
Di.  18:45 Uhr  Evang. Abendgottesdienst in der Herz- und  
    Gefäß-Klinik, Kapelle
Mi.  18:15 Uhr  Eucharistiefeier od. Wort-Gottes-Feier in der  
    Neurologischen Klinik, Foyer
Do.  18:45 Uhr  Eucharistiefeier od. Wort-Gottes-Feier in der  
    Herz- und Gefäß- Klinik, Kapelle
Die Sonntagsgottesdienste um 09:00 Uhr in der Frankenklinik  
entfallen im Oktober  am 1.10., 15.10. und 29.10.2017.
besondere gottesdienste in der burgkapelle im innenhof der 
salzburg – jeweils 19.30 uhr:
Mi. 13.09. am anfang war ein garten
   Musik: Erika Fischediek (Zither) und Magdalene  
   Schmid-Schindler (Geige)
   Liturgie: Maria Platz
Mi. 27.09. ich will dich segnen und du sollst eine segen sein 
   Ein Abendgottesdienst mit der Möglichkeit der  
   persönlichen Segnung  
   Musik:  Barbara Demling
   Liturgie: Segnungsteam der Ökumenischen 
   Seelsorge am Rhön-Klinikum
besondere Veranstaltungen in der frankenklinik, Vortragsraum:
montagsgespräche – jeweils 19.15 – 20.45 uhr 
Mo. 04.09. Feuer und Flamme sein
Mo. 11.09. Vertrauen lernen – Leben wagen
Mo. 18.09. In der eigenen Mitte zustande kommen  
   Ein biblio-dramatischer  Zugang zu einer 
   Heilungsgeschichte Jesu
Mo. 25.09. Segnen und gesegnet werden  - Ein Abend mit  
   meditativem Tanz

Kuratie maria geburt, Lebenhan
gottesdienste: 
Mi.  01.11. 10:30 Uhr Messfeier
Fr.  03.11. 18:00 Uhr Rosenkranz mit Beichtgelegenheit
Fr.  03.11. 18:30 Uhr Messfeier
So.  05.11. 09:00 Uhr Messfeier
Fr.  10.11. 17:00 Uhr Wortgottesdienst anschl. Martinszug
Sa.  11.11. 17:30 Uhr Herschfeld: Messfeier der Pfarreien- 
   gemeinschaft „St. Martin, Brend“
So.  12.11. 10:30 Uhr Messfeier
Fr.  17.11. 18:00 Uhr Rosenkranz
Fr.  17.11. 18:30 Uhr Messfeier
So.  19.11. 10:30 Uhr Messfeier
Fr.  24.11. 18:00 Uhr Rosenkranz
Fr.  24.11. 18:30 Uhr Messfeier
So.  26.11. 09:00 Uhr Messfeier
Bei Beerdigungen entfallen normalerweise die Gottesdienste 
an den betreffenden Werktagen.

pfarrei st. Johannes d.t. brendlorenzen
regelmäßige gottesdienste:
Mittwoch  18:30 Uhr Messfeier Pfarrkirche u. Laurentius- 
     kapelle im Wechsel
Bei Beerdigungen entfallen normalerweise die Gottesdienste 
an den betreffenden Werktagen.
Sa. 16:30 Uhr  Beichtgelegenheit (bei einer Vorabendmesse)
Sa. 17:00 Uhr  Rosenkranz (bei einer Vorabendmesse)
besondere gottesdienste:
Mi.  01.11.  10:30 Uhr Messfeier
Mi.  01.11.  14:00 Uhr Andacht anschl. Totengedenken mit  
     Gräbersegnung
Mi.  01.11.  18:00 Uhr Rosenkranz für alle Verstorbenen in  
     der Laurentiuskapelle
Mi.  01.11.  18:00 Uhr  Rosenkranz für alle Verstorbenen  
     auf dem Friedhof
Mi.  01.11.  15:00 Uhr Messfeier in poln. Sprache
Do.  02.11.  18:30 Uhr Messfeier
Fr.  03.11.  08:00 Uhr Messfeier
So.  05.11.  10:30 Uhr Messfeier
So.  05.11.  15:00 Uhr Messfeier in poln. Sprache
Mo.  08.11.  18:30 Uhr Messfeier
Do. 09.11.  08:00 Uhr Messfeier
Fr.  10.11.  08:00 Uhr Messfeier
Fr.  10.11.  17:00 Uhr Wortgottesdienst anschl. Martinszug  
     der 3 Kindergärten
Sa.  11.11.  17:30 Uhr Herschfeld: Messfeier der Pfarreien- 
     gemeinschaft „St. Martin, Brend“ 
So.  12.11.  10:30 Uhr Messfeier
So.  12.11.  15:00 Uhr Messfeier in poln. Sprache
Mo.  13.11.  18:30 Uhr Gedenkgottesdienst für die Verst.  
     des Kreises der Jungen Senioren
Mi.  15.11.  18:30 Uhr Messfeier
So.  19.11.  10:30 Uhr Messfeier
So.  19.11.  15:00 Uhr Messfeier in poln. Sprache
So.  19.11.  14:00 Uhr Tauffeier
Do.  23.11.  08:00 Uhr Messfeier
Fr.  24.11.  08:00 Uhr Messfeier
So.  26.11.  10:30 Uhr Messfeier
Mi.  29.11.  18:30 Uhr Messfeier
Do.  30.11.  08:00 Uhr Messfeier
regelmäßige Veranstaltungen:
Dienstag 10:00 – 11:30 Uhr Krabbelgruppe im Pfarrheim
Dienstag 20.00 Uhr  Singkreisprobe
Samstag 17:45 – 19:45 Uhr Pfarrbücherei offen (Winterzeit)
Sonntag 10:00 – 12:00 Uhr Pfarrbücherei offen
besondere Veranstaltungen:
Fr.   03.11.  09:00 Uhr Krankenkommunion
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pfarrei st. Jakobus der ältere Löhrieth 
gottesdienste und andachten:                   
Mi. 01.11. 09:00 Messfeier mit Gräbersegnung:
  18:00 Rosenkranz
Do. 02.11.  18:00 Rosenkranz
  18:30 Messfeier 
Sa. 04.11. 19:00 Messfeier  "Silberner Sonntag"
So. 05.11. 18:30 Rosenkranz
Mo. 06.11. 18:30 Messfeier 
Mi. 08.11. 18:30 Rosenkranz
So. 12.11. 09:00 Messfeier
  18:30 Rosenkranz
Di. 14.11. 18:30 Messfeier 
Mi. 15.11. 18:30 Rosenkranz
So. 19.11. 09:00 Messfeier 
  18:30 Rosenkranz
Mo. 20.11. 18:30 Messfeier 
Mi. 22.11. 18:30 Rosenkranz
Sa. 25.11. 19:00 Messfeier
So. 26.11. 18:30 Rosenkranz
Mo. 27.11. 18:30 Messfeier
Mi. 29.11. 18:30 Rosenkranz

Krankenkommunion:                   
Freitag, 02.11. ab 09:00 Uhr Krankenkommunion
rosenkranz:                   
Jeden Mittwoch und Sonntag jeweils 18:30 Uhr

bibelkreis für junge Leute:
Samstag, 18.11.17, 18:30 Uhr bei Herrn Pfarrer Senzel, Kur-
hausstr. 3, neben der Kirche. 
seniorennachmittag in mühlbach
donnerstag, 16.11., beginn 14:30 uhr. 
Gemütliche Kaffeerunde, danach Märchenhaftes mit Renate.
adventsnachmittag im pfarrzentrum mühlbach
am sonntag, 03. dezember 2017
für Senioren und beherzte Junggebliebene aus der Pfarreien-
gemeinschaft
14:30 Uhr Adventsandacht in der Kirche
anschl. adventliches Beisammensein im Pfarrsaal
bei Kaffee und hausgemachten Kuchen.
- fränkische Weihnachtsanekdoten
- gemeinsames Musizieren und Singen
Auf Ihr Kommen freut sich der Pfarrgemeinderat

Veranstaltungen november

barocK – the true sound of ac/dc - europas biggest ac/dc tribute show

Mit ihrer schweißtreibenden Show lassen sie Rock´n´Roll-
Herzen höher schlagen. Über 200 Millionen verkaufte Tonträ-
ger, eine Grammy-Auszeichnung und ein Platz in der Rock´n 
Roll Hall of Fame: AC/DC sind die größte Hardrock-Band al-
ler Zeiten. Seit über 40 Jahren begeistern die Australier mit 
Hits wie „TNT“, „Highway to Hell“ oder „Thunderstruck“ die 
Massen. Ihr markanter Sound mit den treibenden Beats, den 
eingängigen Gitarrenriffs und dem messerscharfen Gesang ist 
ebenso legendär wie die aufwendige Bühnenshow. Auf Tour 
gehen AC/DC aber nur noch selten. Wie gut, dass es BAROCK 
gibt. Die Profi-Musiker aus Nürnberg und London gelten als 
„größte AC/DC-Tribute Show Europas“. Zu Recht: Denn BA-
ROCK kommen dem Original so nahe wie keine andere Tri-
bute-Band. Sie spielen nicht nur auf dem Original-Equipment 
von AC/DC, sondern haben auch die Performance der Austra-
lier detailgetreu studiert. Wenn Leadgitarrist Eugen Torscher 
in Schuluniform und im Duckwalk über die Bühne fetzt, dann 
sieht es nicht nur so aus, als sei Angus Young leibhaftig an-
wesend, es klingt auch so. Und auch die verblüffend original-
getreue Stimme des Londoner Frontmanns Grant Foster weiß 
zu begeistern. Den Bass bedient kein geringerer als Baba 

freitag, 10. november 2017, 20:30 uhr stadthalle, großer saal

Wolf Hail, 2-facher Gewinner des deutschen Pop-Preises. Für 
den richtigen Groove am Schlagzeug sorgt Erwin Rieder. Die 
Rhythmusgitarre spielt Patrick Caramagno. Mittlerweile hat 
sich BAROCK eine große Fangemeinde in ganz Deutschland 
erspielt und verwandeln jede Location in einen Rock-Olymp. 
Ein Pflicht-Termin nicht nur für AC/DC-Fans...
Vorverkauf für alle Veranstaltungen in der Stadthalle:
Tourismus und Stadtmarketing / Stadthalle – Tel. 09771 
6310310
Lotto Arnold – Tel. 09771 4053
Rhön- und Saalepost – Tel. 09771 9193

back ist beautiful – workshop für den instrumental-wiedereinstieg
Eigenes Musizieren bringt Freude, manchmal auch Leidenschaft. Wer das Fieber neu entfachen oder sich erstmals infizieren 
lassen möchte, der ist im   Musikverein Gartenstadt e.V., Bad Neustadt,  genau richtig. Ob Musikalische Früherziehung, Flötlinge, 
Beginner-Bläserklassen nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene; bei uns findet jeder seinen Platz. Wer jetzt denkt: 
„Das kann ich. Das will ich. Die Zeit gönn‘ ich mir“, der folge uns auf facebook   oder finde es heraus über: kontakt@musikverein-
gartenstadt.de oder Handy: 017690713392
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DO 02.11. 20:00 Uhr metzgerei boggnsagg 
Best-Of-Mix aus über 1000 Folgen Metzgersleben mit den 
Originalsprechern von Antenne Bayern

Stadthalle

SA + SO  04. + 05.11. 
Markt 11:00 - 20:00 Uhr
VOS 12:30 - 17:00 Uhr

mittelaltermarkt + 4. Verkaufsoffener Sonntag
Zeitreise ins winterliche Mittelalter mit geöffneten Geschäf-
ten am Sonntag

Marktplatz und Pecht

SO 05.11. 17:00 Uhr Konzert für sophran und orgel Kath. Pfarramt St. Konrad Kath. Pfarrkirche St. Konrad

DI 07.11. 19:30 Uhr Vortrag: migräne und chronische schmerzen –
möglichkeiten d. homöopathischen behandlung
Referent Frank Häusler, Volkshochschule Bad Neustadt

Bildhäuser Hof

FR 10.11. 20:30 Uhr barock - Europas biggest AC/DC Tribute Show Stadthalle

SA 11.11. 14:30 Uhr erzähl-cafe „mein neuscht-in den vierziger
und fünfziger Jahren“ Referent: Kurt Rathgeber
Erzähl-Cafe/W. Kitscha

Edith-Stein-Haus

SA 11.11. 20:00 Uhr pasión de buena Vista - The Legends of Cuban Music Stadthalle

SO 12.11. 15:00 Uhr Puppentheater ab 3 J. „die gestohlenen Pfannekuchen“
städt. Kulturarbeit

Bildhäuser Hof

MO 13.11. 19:30 Uhr orient-nordkap: die große bulli-tour peter gebhard
Volkshochschule Bad Neustadt

Stadthalle

MI 15.11. 19:00 Uhr Vortrag: hundesprache in bild und ton
Referentin Gesine Mantel; 
Eintritt frei, Volkshochschule Bad Neustadt

Bildhäuser Hof

DO 16.11. 19:00 Uhr Vortrag unibund: die beziehungen zwischen
china und den usa unter präsident trump
Prof. Dr. Björn Alpermann, VHS Bad Neustadt/Unibund

Bildhäuser Hof

FR 17.11. 20:00 Uhr anna-piechotta Kabarett städt. Kulturarbeit Bildhäuser Hof

SA 18.11. 20:00 Uhr dance & Groove Party mit „Vorsicht Gebläse“
Sparkasse

Stadthalle

MI 22.11. 19:00 Uhr Vortrag: naturidentische hormone Dr. Martin v. Rosen; 
Eintritt frei! Volkshochschule Bad Neustadt

Bildhäuser Hof

DO 23.11. 20:00 Uhr ernst von Leben improvisationstheater
Die Ideen von den Zuschauern werden unmittelbar aufge-
griffen und in das laufende Spielgeschehen eingebunden.

Stadthalle

FR 24.11. 19:30 Uhr paul potts & gäste
Winterträume mit Ella Endlich, Ilja Martin und Kevin Papst

Stadthalle

SA 25.11. 11:15 Uhr kinderuni: „das faszinierende immunsystem“
Volkshochschule Bad Neustadt

Bildhäuser Hof

SA 25.11. 18:00 Uhr LiVe: elias zirk und band Hotel Residenz/Fam. Griebel Almhütte Marktplatz

SA 25.11. 20:00 Uhr neues deutsches chanson: anna mateur - protokoll einer 
disko Kulturwerkstatt

Bildhäuser Hof

SO 26.11. 17:00 Uhr „oratorienkonzert“ Leitung: KMD Karin Riegler
Evang. Kirchengemeinde

Evang. Christuskirche

MI 29.11. 19:00 Uhr Vortrag: alte hausmittel - auch heute noch aktuell 
Dr. Martin v. Rosen; Eintritt frei, VHS Bad Neustadt

Bildhäuser Hof

DO 30.11. 20:00 Uhr claudia Koreck - Mit ihrem neuen Album "Holodeck" Stadthalle

Veranstaltungen november         

VeranstaLtungen noVember
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HÖRTRAINING

Jetzt kostenlos 

testen!

Bewusst hören lernen

BAD NEUSTADT • MARKTPLATZ 24 • TEL.: (0 97 71) 6 13 30
MO.–FR. 8.00–18.00 UHR, SA. 9.00–13.00 UHR

Weitere Informationen finden Sie unter www.trabert.info

Gutes Hören ist eine Grundlage für ein erfülltes  

Leben und ein Schlüssel für Lebensqualität.  

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen 

Gespräch kostenlos und unverbindlich über 

die Vorteile der TRABERT® Hörweltmethode. 

Terminvereinbarung: (0 97 71) 6 13 30

the legends of cuban music - pasion 
de buena Vista

adventsmarkt im caritasverband
Wie jedes Jahr zu Beginn der Adventszeit lädt der Kreisca-
ritasverband zum Adventsmarkt ins festlich geschmückte 
Edith-Stein-Haus in Bad Neustadt ein. Besucher aus dem gan-
zen Landkreis und darüber hinaus sind herzlich am Freitag, 
den 24. November von 14.00 bis 18.00 Uhr zum alljährlichen 

Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönhei-
ten und unvergessliche Melodien werden Sie auf eine Reise 
durch die aufregenden Nächte Kubas entführen ! 
Erleben Sie die pure kubanische Lebensfreude und lassen 
Sie die grandiosen Stimmen von Lisbet Castillo-Montenegro, 
Estanislao „Augusto” Blanco Zequeira und Jose Guillermo 
Puebla Brizuela auf sich wirken. Zusammen mit der außer-
gewöhnlichen „Buena Vista Band“, talentierten Background 
Sängern und der eindrucksvollen Tanzformation „El Grupo 
de Bailar“ sowie über 150 maßgeschneiderten Kostümen, 
präsentiert Ihnen „Pasión de Buena Vista“ eine einzigartige 
Bühnenshow, welche Sie auf die Straßen der karibischen 
Trauminsel entführen wird. 

Samstag 11.11. • 20:00 uhr • Stadthalle

paul potts & gäste "winterträume" mit 
ella endlich, ilja martin & Kevin pabst

Vier Künstler 
präsentierem 
dem Publikum 
„musikalischen 
Leckerbissen“ 
aus den Genres 
„Leichte Mu-
sik“ bis hin zur 
„ g e h o b e n e n 
Unterhaltung“ 
und aus dem 
Bereich Klassik. 
Alle Melodien die von der bezaubernden Ella Endlich, dem 
britischen Star-Tenor Paul Potts, dem erfolgreichen deut-
schen Tenor und Mitglied der „Jungen Tenöre“ Ilja Martin 
sowie dem Trompeten- Virtuosen Kevin Pabst dargeboten 
werden berühren die Herzen der Zuschauer und „streicheln 
deren Seelen“. 

Freitag 24.11. • 19:30 uhr • Stadthalle

claudia Koreck "holodeck"

Claudia Koreck zieht es immer wieder in Welt hinaus, rund 
um den Globus. Deshalb singt sie auf ihrem neuen Album 
„HOLODECK“, das im ersten Halbjahr 2017 erscheinen wird, 
zehn neue Titel in ihrer Muttersprache bairisch und auf Eng-
lisch. Claudia Koreck gilt als Vorreiterin der sogenannten 
Neuen Bayerischen Welle. Die Musikerin veröff entlichte bis-
her sechs Studioalben, sowie ein Kinderalbum.

donnerstag 30.11. • 19:30 uhr • Stadthalle

oratorienkonzert
mit der meininger hofkapelle • Benefi zkonzert für die orgel 
der christuskirche
Genießen Sie ein festliches Konzert zum Jubiläum 500 Jahre Re-
formation mit der Meininger Hofkapelle, die zu einem Gastspiel 
nach Bad Neustadt kommt. Zu hören sind die „Reformations“ - 
Sinfonie Nr. 5 in D-Dur op. 107  und Psalm 42 „Wie der Hirsch 
schreit“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Unter der Leitung 
von Kirchenmusikdirektorin Karin Riegler musizieren außerdem 
Radka Loudòva-Remmler (Sopran) und die Evang. Kantorei. 
Sonntag, 26. November 2017, 17.00 uhr • christuskirche Bad 
neustadt
Karten im Vorverkauf bei Lotto Arnold (Tel. 4053) und im Evang.-
Luth. Pfarramt (Tel. 6369610) zu 18 Euro /14 Euro (ermäßigt für 
Schüler, Studenten Schwerbehinderte mit Ausweis 9 Euro / 7 
Euro), Veranstalter: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bad Neustadt 

Adventsmarkt eingeladen. Eingebettet in ein buntes Rah-
menprogramm mit weihnachtlichen Geschichten und  Musik 
können Sie sich bei Kaff ee und Kuchen auf die schönste Zeit 
des Jahres einstimmen lassen. Reiner Türk, 1. Vorsitzender 
des Caritasverbandes und Geschäftsführerin Angelika Ochs 
sowie das gesamte Team des Caritasverbandes freuen sich 
auf  Ihr Kommen. Der Erlös des Adventsmarktes kommt den 
Beratungsdiensten des Caritasverbandes zugute.



Bad Neustadt - Ihr Stadtmagazin  25

Ku
lt

ur
 u

nd
 b

il
du

ng

elternabend an der fos in bad neustadt

die große Julius echter ausstellung in würzburg ist schon wieder zu ende

dAS GroSSE Bulli-ABENTEuEr / VoN iSTANBul ANS NordkAP

Am Montag, den 13. Novem-
ber 2017, veranstaltet die 
Staatliche Fach- und Berufs-
oberschule Bad Neustadt in 
der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 
Uhr einen Abend, an dem die 
Eltern aller Schülerinnen und 
Schüler der Fach- und Berufs-

Eine wahrhaft hochkarätige Ausstellung von internationalem Rang. Aus heimischer Sicht mag ei-
nem diese Bedeutung nicht sofort ins Auge stechen. Aber wie oft kommt es weltweit vor, dass so 
viele Exponate vom Ende des 16. Jahrhundert an einer Stelle versammelt sind?
Bad Neustadt konnte seinen Beitrag dazu leisten. Vielleicht ein Beitrag der eher unscheinbar 
wirkt. Vor allem wenn man glänzende Plastiken oder schöne Gemälde dagegen hält. Trotzdem 
ist der Beitrag unserer Heimatstadt bedeutend. Aus den Beständen unseres Archives kamen zwei 
einzigartige Listen. Listen, die die Emigranten aus der Stadt mitsamt der mitgenommenen Gü-
ter und dem Zielort der jeweiligen Flucht darstellen. Diese zwei Listen, eine von 1590 und eine 
weitere mit einer gleichartigen Aufstellung ein Jahr später. Im prächtigen Ausstellungsband ver-
mutete auch Prof. Rainer Leng, die beiden Listen seien der Versuch einer Art von Bilanz. Man darf 
jetzt überlegen warum diese Listen angefertigt wurden. War es schnödes Gewinndenken,  wollte 
man die „positive Wirkung“ der Vertreibung dokumentieren? Oder treib dem Autor der Listen das 
schlechte Gewissen um? Verbunden mit der Erkenntnis, es war vielleicht ein Fehler oder Dumm-
heit, die Einwohner ihrer Heimat zu berauben. Vermisste man die ehemalige Nachbarn? Wer sich 
solcher Gedanken hingeben mag, sei der Ausstellungsband empfohlen. Er ist reich bebildert und 
einfach ein schönes Buch. Gerade im Jubiläumsjahr der Reformation ist die Echer-Ausstellung ein wichtiger Beitrag zur Frage: 
„warum kam es zur Reformation?“. Besonders wenn man die Ausstellung verpasste oder aber noch einmal nachvollziehen 
möchte, ist der Band hilfreich. Die wertvollen Exponate aus Bad Neustadt sind wieder in den Stahlschrank des Archivs zurück-
gekehrt. Die beiden Dokumente stehen dem Publikum als PDF Download auf der Homepage des Stadtarchives zur Verfügung

Eine Live-Multivision mit Pe-
ter Gebhard am 15.11. um 
19.30 Uhr in der Stadthalle 
Bad Neustadt
15.000 Kilometer, 15 Länder, 
99 Tage – mit dem kultigs-
ten Oldtimer von Istanbul 
bis hoch ans Nordkap! Der 
renommierte Fotograf Peter 
Gebhard (GEO, stern, View) 
machte sich mit seinem T1-
Bulli auf eine spektakulä-
re Tour quer durch Europa: 
Das Abenteuer beginnt in 
der quirligen 15-Millionen-
Metropole Istanbul. Von dort 
tuckert er auf teils jahrtau-
sendealten Routen durch die 
archaischen Gebirgsland-
schaften des Balkans. Un-
terwegs lebt er am Heiligen 
Berg Athos eine Woche bei 
griechischen Mönchen im 
Kloster und begegnet in den 
wilden albanischen Bergen 
einem Mädchen, das sich 

oberschule die Gelegenheit 
haben, die Schule, das Kollegi-
um und die Schulleitung ken-
nen zu lernen, Fragen zu klä-
ren und anstehende Probleme 
zu besprechen oder einfach 
nur Kontakt zur Schule ihrer 
Kinder zu halten. Der Eltern-

abend beginnt um 18 Uhr mit 
einer allgemeinen Elternver-
sammlung, in deren Verlauf 
der Elternbeirat gewählt wird. 
Während der Auszählung der 
Stimmen erhalten die Anwe-
senden aktuelle Informatio-
nen durch die Schulleitung. Im 

Anschluss daran besteht die 
Gelegenheit, mit den Klass-
leitern und Fachlehrern zu 
Einzelgesprächen zusammen-
zutreffen, wobei die Schullei-
tung und der Beratungslehrer 
auch für weitergehende Fra-
gen zur Verfügung stehen.

nur durch Fernsehen selber 
Deutsch beigebracht hat. Er 
trifft Trickdiebe, Leuchtturm-
wärter und kämpferische 
Bierbrauer, entdeckt eine Lie-
besinsel in Kroatien und hoch 
oben in den Alpen ein kleines 
Dorf, in dem die Bewohner 
noch eine Sprache aus dem 
Mittelalter sprechen.  
Überall sorgt der sympathi-
sche T1-Bulli für Aufsehen, 
taucht Peter Gebhard in span-
nende Welten und Geschich-
ten ein: Mit dem Halligpost-
boten fährt er im Wattenmeer 
gemeinsam Pakete aus, in den 
schwedischen Wäldern trifft 
er zwielichtige Schmuggler 
und 1000-PS-starke amerika-
nische Straßenkreuzer.   
Peter Gebhard erzählt wun-
derbare Geschichten von sei-
ner langen Bulli-Reise durch 
Europa – mal nachdenklich 
und tiefgründig, mal humor-

voll und skurril. Erstmals 
setzte er modernste Droh-
nentechnik für faszinieren-
de neue Perspektiven ein: 
Spektakuläre Luftaufnahmen 
und Videoszenen zeigen die 
traumhaften Landschaften 
entlang seiner Route nach 
Norden – und mittendrin der 
kleine rot-weiße VW-Bulli! 

Am Ende entdeckt der Bulli 
durch Zufall am Nordkap in 
der Einsamkeit der Arktis ei-
nen grünen T2-Bus. Zu zweit 
schauen sie aufs Nordmeer 
hinunter – ein abenteuerli-
cher Roadmovie mit romanti-
schem Happy-End! 
Karten gibt es an der Abend-
kasse



26

Ku
lt

ur
 u

nd
 b

il
du

ng

das lesen die bad neustädter am Liebsten
platz   1:   nele neuhaus; im wald; 2016
platz   2:   eckkardt von hirschhausen; 
 wunder wirken wunder; 2016
platz   3    elena ferrante; meine geniale freundin  bd.1; 2016
platz   4:   Lucinda, riley; die sturmschwester: bd. 2; 2015
platz   5:   maja Lunde; die geschichte der bienen; 2017
platz   6:   Jojo moyes; ein ganz neues Leben, 2015
platz   7:   peter wohlleben; das geheime Leben der bäume,  
 2015
platz   8:   gerhild birmann-dähne; 
 das rhöner wildkräuterbuch; 2013
platz   9:   rick riordan; im bann des zyklopen bd.2; 2005
platz 10:   nora roberts; sternenstaub; 2017

termine im november
do. 23.11.2017 - 10.00 uhr 

märchenstunde

mi. 29.11.2017  - 10.00 uhr 
theater der dämmerung mit dem Licht- und 
Schattenspiel „däumelinchen“ ab 5 Jahren 

(Veranstaltungsort VhS Saal)

unsere sach-hörbuch-empfehlung:

thich nhat hanh; achtsam essen, achtsam leben; argo balance; 2017
Der buddhistische Meister und seine Schülerin, eine Er-
nährungswissenschaftlerin, verbinden hier die Prinzipien 
der buddhistischen Lehre mit modernen ernährungswis-
senschaftlichen Erkenntnissen. Durch einen achtsamen Le-
bensstil, achtsames Essen und achtsames Bewegen soll der 
Kampf um das Gewicht beendet werden und letztlich auch 
eine achtsame Welt entstehen. Neben buddhistischer Weis-
heit werden zahlreiche Achtsamkeitsübungen vorgestellt, 
die helfen sollen, aus alten Gewohnheiten auszusteigen
 
unsere sachbuch-empfehlung:

daniela behr; herbstzauber & winterliebe: stimmungsvolle 
inspiration; busse collection; 2017
Die Autorin präsentiert eine Fülle von traumhaft schönen, 
prächtig bunten Herbst- und Wintersträußen, Gestecken und 
Pflanzenarrangements. Chrysanthemen und Rosen in Ver-
bindung mit leuchtenden Beeren und farbigen Blättern, ein 
Mooskranz mit glänzenden Kastanien, eine Lichterschale mit 
Heidekraut, ein Adventskranz in frostigem Weiß - die Ideen 
sind vielfältig und zum größten Teil leicht umzusetzen. Eine 
gewisse Übung im Binden von Kränzen und Zusammenstel-
len von Sträußen ist hilfreich, da nur wenige, dafür aber de-
taillierte Anleitungen Hilfestellung geben. Ein paar Seiten 
zum Schluss wecken mit Ideen für Frühlingsarrangements 
schon die Lust aufs Frühjahr

unsere roman-empfehlung:

cecelia ahern: so klingt dein herz;  2017
Zuerst trauen die Regisseurin Bo, ihr Lebensgefährte Solo-
mon und ihre Kollegin Rachel ihren Augen nicht. An einem 
abgelegenen Ort in Irland entdecken sie die scheue, wunder-
schöne Laura. Sie wollen einen Film über sie drehen, denn 
die junge Frau besitzt eine einzigartige Begabung: Sie kann 
jedes Geräusch perfekt imitieren, seien es Vogelstimmen, 
menschliche Geräusche oder Laute ihrer Umwelt. Arglos be-
gleitet Laura das Team nach Dublin und es dauert nicht lange, 
bis die Medien aufmerksam werden. Besonders die Verant-
wortlichen einer Talentshow möchten Laura in ihrer Sendung 
haben und sie augenblicklich unter Vertrag nehmen. Prak-
tisch über Nacht wird aus dem "anonymen Waldmädchen" 
ein Internet- bzw. Fernsehstar. Das kann nicht gut gehen.

neues aus der stadtbibLiotheK

unsere roman-hörbuch-empfehlung:

barbara constantine; und dann kam paulette
Ferdinand lebt allein auf seinem großen Bauernhof, nur sein 
Kater leistet ihm Gesellschaft. Bis das Dach seiner Nachbarin 
Marceline einstürzt und er beschließt, die ältere Dame bei 
sich aufzunehmen. Doch dabei bleibt es nicht. Nach und nach 
richten sich immer mehr Personen bei ihm ein: ein Jugend-
freund, zwei kopflose alte Damen, eine Krankenschwester in 
Not und ein Student. Der Bauernhof erwacht zum Leben. Und 
schnell ist allen klar: Zusammen wohnt man besser als allein!

unsere Jugend-hörbuch-empfehlung:

munro Leaf; ferdinand; südwestfunk, 2017
Der junge Stier Ferdinand will nichts, als auf der Wiese sitzen 
und träumen, während die anderen ihre Kräfte messen. Doch 
ausgerechnet er wird für den Stierkampf ausgewählt. Stier-
kampfstimmung liegt in der Luft, als Ferdinand in die Arena 
geführt wird. Aber er kämpft nicht! Zurück auf seiner Wiese, 
ist er glücklich wie zuvor.

unsere Kindersachbuch-empfehlung:

margot Käßmann; die bibel für Kinder; herder; 2017
Eine Auswahl von 100 Geschichten aus dem Alten und Neuen 
Testament, in kurzen, anschaulichen Abschnitten frei nacher-
zählt und umgeben von Illustrationen in kräfigen Pastellfar-
ben. Zum Vor- und Selberlesen ab 5 Jahren.

der ausweisgutschein der stadtbibliothek 
– das besondere geschenk
Jedes Jahr zu Nikolaus oder Weihnachten fragt man sich wie-
der, was schenke ich meinen Lieben. Es soll doch nur eine 
Kleinigkeit sein, aber etwas Besonderes. Ein Gutschein für 
einen Leseausweis der Stadtbibliothek ist eine clevere Al-
ternative. Er bietet ungehinderten Zugang zu ca.38.000 Me-
dien, davon ca. 12.000 Sachbüchern, 8.000 Romanen, 8.000 
Kinder und Jugendbüchern, 750 Erwachsenenhörbüchern, 
1.500 Kinder- und Jugendhörbüchern, 160 Sachhörbüchern, 
75 Erwachsenen- und Kinderzeitschriften und natürlich zur 
franken-onleihe. Der Gutschein kostet für Erwachsene 10,00 
€ und für Kinder 5,00 €.

mo, di, do, fr 10:00 – 18:00 uhr u. mi 14:00 – 18:00 uhr
Im Internet finden Sie uns unter:
www.stadtbibliothek-nes.de • https://badneustadt.mobilopac.de

Öffnungszeiten der Bibliothek – Alte Pfarrgasse 3
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Weihnachts-Abo 2017
Bitte einsenden an: Rhön Medien GmbH, Industriestraße 8, 97616 Bad Neustadt
 Tel. 09771/9193-0, Fax: 09771/9193-55

Ich bzw. in meinem Haushalt lebende Personen waren in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der Rhön- u. Saalepost. Diesen Abonnemen-
tenvertrag kann ich innerhalb einer Woche schriftlich beim Verlag widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufes. Hiervon habe ich Kenntnis. Das Abo endet mit dem Zeitablauf automatisch. Eine Verrechnung mit bestehenden Abonnements 
kann nicht erfolgen.

Datum                                                  Unterschrift

Konto-Nr.                                                     BLZ

IBAN                  BIC

bei der                                                                                                              abgebucht werden.

Datum                                                  Unterschrift
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Die Bezugsgebühren für das • Halbjahresabo (Trägerbezug) in Höhe von 139,– E, (im Postbezug 143,– E)
• Jahresabo (Trägerbezug) in Höhe von 239,– E, (im Postbezug 257,– E), können per SEPA-Einzug vom

Ich bestelle das Halbjahresabo das Jahresabo ab*

Name

Straße

Ort      Tel.:

Wenn Sie Ihren Lieben die Rhön- u. Saalepost schenken wollen, 
stellen wir Ihnen gerne einen Geschenk-Gutschein aus.

erschenken Sie

Lesefreude
V

Angebote,Trends u.v.m.
Veranstaltungstipps,

Nachrichten,

Jahresabo nur 239,- 
Halbjahresabo nur 139,-Halbjahresabo nur 139

 Sie sparen 40      
           gegenüber Einzelkauf.

Sport,

klAViEr uNd comEdy im BildhäuSEr hoF 

Die Stadt Bad Neustadt und 
die Städtische Kulturarbeit 
Bad Neustadt begrüßen die 
Klavierkabarettistin Anna Pi-
echotta im Bildhäuser Hof
Die Singer-Songwriterin 
Anna Piechotta ist am 17. No-
vember zu Gast im Bildhäu-
ser Hof in Bad Neustadt. Sie 
verbindet Gesang und Hu-
mor mit intelligenten Texten. 
Gastgeber sind die Stadt Bad 
Neustadt und die Städtische 
Kulturarbeit Bad Neustadt. 
Mit humorvollen Tönen und 

charmanter Stimmgewalt 
wird das Bildhäuser Kultur-
programm am 17. November 
um 20 Uhr fortgesetzt: Die 
Sängerin und Pianistin Anna 
Piechotta zeigt unter dem 
Motto „Schneewittchen ist 
tot“ ihre unglaubliche stimm-
liche Wandlungsfähigkeit. 
Piechotta präsentiert auf der 
Bühne ihren ironischen, mar-
kanten und zynischen Geist 
in wohldurchdachten Lied-
texten, deren Wendungen 
immer wieder überraschen. 

Karten gibt es im Vorverkauf 
bei der Lottoannahmestel-
le Arnold, Spörleinstr. 18, 
97616 Bad Neustadt, Tel: 
09771 4053 oder an der 
Abendkasse. 

Vorschau: Am 15. Dezember 
fi ndet das Kulturjahr 2017 
mit einem Konzert der Band 
„The Jets“ um 20 Uhr im Bild-
häuser Hof einen stimmigen 
Abschluss.

Die Stadtführungen durch die Altstadt von Bad Neustadt a. 
d. Saale, die in den Monaten April bis Oktober jeden Sams-
tag um 14:30 Uhr stattfi nden, haben in den letzten Jahren an 
Bekanntheit hinzugewonnen und erfreuen sich mittlerweile 
großer Beliebtheit. Ergänzt werden sie seit Januar 2017 durch 
den sogenannten “Neuschter Abendspaziergang”. Ortskun-
dige Stadtführer nehmen dabei die Gäste und Einwohner zu 
den Highlights aus Vergangenheit und Gegenwart mit. Jeder 
Stadtführer führt die Teilnehmer auf seinem individuell aus-
gewählten Rundgang zu interessanten und sehenswerten 
Orten Bad Neustadts. Der “Neuschter Abendspaziergang” 
fi ndet jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat statt und dauert 
etwa 60 Minuten. Treff punkt ist der Marktbärbelbrunnen um 
18:30 Uhr. Die Kosten belaufen sich pro Person auf 3,00 €. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren können kostenlos an 
den Führungen teilnehmen. Eine Voranmeldung ist nicht er-
forderlich. Im Oktober fi nden die Spaziergänge am 11. und 
25. jeweils um 18:30 Uhr statt. Weitere Stadtführungen fi n-
den Sie auf www.tourismus-nes.de

neuschter abendspaziergang
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neues aus dem triamare

Die neuen 360 Grad Aufnahmen aus dem Triamare sind ab sofort 
online. Ab jetzt können sich Gäste schon vor Ihrem Besuch einen 
Eindruck von den Möglichkeiten und Angeboten des Triamares 
machen. Die Aufnahmen ermöglichen es, virtuell durch das Er-
lebnisbad und den Außen- und Wellnessbereich zu „gehen“. Per 
Maus auf dem Computer, mit dem Finger auf dem Smartphone/
Tablet, oder mit Hilfe einer VR-Brille kann fast jeder Winkel im 
Triamare erkundet werden. Das Triamare macht nach der Neuge-
staltung der Website im letzten Jahr nun einen weiteren Schritt 
im Sinne von moderner und zukunftsorientierter Kommunikati-
on, um das Triamare auch für überregionale Zielgruppen noch 
bekannter zu machen. Probieren Sie es aus und besuchen Sie 
z.B. die Plattform des 10 Meter Turms einfach virtuell.
Für die ausgezeichnete Umsetzung der Aufnahmen und der ge-
samten Gestaltung der Webseiten dankt das Triamare-Team der 
Firma Hatchbox Media aus Bad Neustadt.

neugestaltung der internetseiten

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden wechselnde Spiel- und 
Sportgeräte im Sportbecken für Kinder bis 12 J. angeboten.

sonntags heißt es "familiennachmittag"

termine und angebote
damensauna
Jeden Dienstag von 09:00 bis 22:00 Uhr 
Termine: 07.11., 14.11., 21.11., 28.11.17 
(nicht in den Ferien und an Feiertagen)
massagetermine im november 
Di. 07.11., 14.11., 21.11., 28.11.17 
(jeweils in der Zeit von 10:00 – 15:00 Uhr)
Mi. 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.17  
(in der Zeit von 10:00 – 18:00 Uhr)
in der zeit von 10:00 uhr bis 15:00 uhr werden auch an 
jedem zweiten wochenende massagen angeboten:
Samstag 04.11., 11.11., 18.11., 25.11.17
Sonntag 05.11., 12.11., 19.11., 26.11.17
Die Anmeldung ist telefonisch unter der Tel.-Nr. 
09771/6309950 oder direkt an der Infokasse des Triamare 
möglich.
Kostenlose wassergymnastik
Die kostenlose tägliche Wassergymnastik inklusive Bonus-
karte um 10:00 Uhr bietet eine zusätzliche Möglichkeit, et-
was für seine Gesundheit zu tun. Für 10 Teilnahmen gibt es 
einen freien Badeeintritt (2 Stunden).
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Am Freitag den, 24.11.17 fi ndet im Triamare von 19 bis 22 Uhr 
gemäß dem Motto „Gesund durch den Winter“ eine Themensau-
na statt. Der Jahreszeit entsprechend werden die Saunagäste mit 
Überraschungsaufgüssen, Häppchen und Getränken verwöhnt.

themensauna im november - wellnessgutscheine
- massagegutscheine
- saunagutscheine
- badegutscheine schon ab 2,50 euro
Gutscheine sind täglich in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 
Uhr an der Infokasse des Triamare erhältlich. Diese können 
auch bequem über das Internet unter www.triamare.de 
oder telefonisch unter 09771/630 995 0 bestellt werden.

die ideale geschenkidee für die 
ganze familie

Freitag, der 01.12.2017 steht 
ganz im Zeichen der Fanta-
sie. Ab 18:30 Uhr verwandelt 
sich Bad Neustadt a. d. Saale 
in ein Lichtermeer aus vielen 
kulturellen „Bühnen“ mit ei-
ner Vielzahl an Aktionen und 
Attraktionen. So wird es auch 
in diesem Jahr wieder das 
„Neuschter Glühwürmchen“  - 
den beliebten Lampionumzug 
für Kinder geben. Eine grandi-
ose Lichtshow auf dem Markt-
platz lässt Bad Neustadt in ein 
magisches Ambiente tauchen 
und verspricht fantastische 

Momente. Mit Sicherheit ein 
unvergessliches Erlebnis für 
Jung und Alt. Auch für die ku-
linarischen Highlights ist wie-
der gesorgt. In der Hohnstraße 
bieten Foodtrucks allerlei Le-
ckereien zum Schlemmen und 
Probieren. Und damit nicht 
genug: Luckys Good Stuff  
werden mit Ihrer bekannten 
Folk- und Rockmusik den pas-
senden Rahmen bieten und 
die guten alten Zeiten aufer-
stehen lassen. Dies und vieles 
mehr erwartet die Besucher in 
der Nacht der Fantasie in Bad 

„Nacht der Fantasie“ mit großer lichtshow

 © Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

Neustadt. Seien Sie dabei und 
kommen Sie mit auf eine fan-
tastische Reise! 
Kleiner Geheimtipp: Parallel 
fi ndet der Neuschter Weih-

nachtsmarkt rund um die 
Stadtpfarrkirche statt und 
stimmt mit musikalischen 
Klängen und allerlei Köstlich-
keiten auf die Adventszeit ein.
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„NES oN icE“ EiN muSS iN BAd NEuSTAdT A. d. SAAlE
SchliTTSchuhlAuFEN AuF „FrANkENS GrÖSSTEr NATurEiSBAhN“

Die Eislaufsaison in Bad Neu-
stadt steht vor der Tür. NES on 
ICE, die beliebte Eislauf- und 
Eventlocation, startet heuer 
am Donnerstag, 16.11.2017 
und bietet bis Sonntag, 
07.01.2018 Eislaufvergnü-
gen, viele Veranstaltungen 
und deftige Schmankerl. In 
dieser Zeit wird „Frankens 
größte Natureisbahn“ in Zu-
sammenarbeit mit der Firma 

Der Duft von Lebkuchen, Waff eln und allerlei Gewürzpunschen durchströmt den Platz und stimmt fröhlich auf die Advents- und 
Weihnachtszeit ein. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Ständen bieten Selbstgemachtes und Anregungen für attraktive Ge-
schenkideen. Hier lässt sich’s gut verweilen. Die feierliche Eröff nung des Weihnachtsmarktes fi ndet am Freitag, den 01.12.2017 
um 18:30 Uhr statt. Weihnachtliche Klänge von heimischen Kapellen erfüllen den Markt und sorgen für heimelige Stimmung. 
Einen besonderen musikalischen Genuss beschert der Posaunenchor vom Turm der Stadtpfarrkirche allen Besuchern. Auch 
Samstag und Sonntag geht es musikalisch weiter. Lassen Sie sich überraschen! 
Öff nungszeiten Weihnachtsmarkt:  Freitag – Sonntag
01.12. 2017 18:30 Uhr – 23:00 Uhr • 02.12.2017 11:00 Uhr – 19:00 Uhr • 03.12.2017 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Pfarrer-Alois-Friedrich-Platz - Eintritt frei!

neuschter weihnachtsmarkt - rund um die stadtpfarrkirche

Lampert Promotion und dem 
Stadtmarketing NES e.V. auf 
dem Marktplatz von Bad Neu-
stadt a. d. Saale stehen und 
wieder als riesiger Publikums-
magnet die Innenstadt mit 
Leben füllen. Tausende Men-
schen zieht es jedes Jahr zu 
diesem Event nach Bad Neu-
stadt. Dies trägt einen großen 
Teil dazu bei, die Innenstadt 
zu beleben und einen Ort der 

© Lampert Promotion 

© Gerhardt Fischer 

Begegnung zu schaff en. Auch 
2017 wird sich das bewähr-
te Erscheinungsbild der ver-
gangenen Jahre, das von der 
Teilüberdachung der Eisbahn 
bis hin zu trendigen „Alm-

Hütten“ reicht, präsentieren. 
Dieses Überdachungskonzept 
ermöglicht nach wie vor den 
Bad Neustädtern und ihren 
Gästen wesentlich mehr NES 
on ICE-Events anzubieten.

Anneliese ortloff  und Philipp Georg heinlein, 14.09.2017 
Waldsiedlung 27, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale
Veronika caroline dömling  und sebastian michael urlaub, 
15.09.2017 
Lindenstraße 26, 97656 Oberelsbach, Friedhofstraße 6, 97291 
Thüngersheim
Gunda Schwen und Jarosław kantorski, 22.09.2017 
Am Luitpoldhain 5, 97616 Bad Neustadt 
carina dinkel und Lennart Keuthage, 23.09.2017 
Spiegelstr. 2, 81241 München
sylwia helena nowicka und andreas machura, 23.09.2017 
Wiesenstraße 1, 97618 Hollstadt
ulrike bertge und christoph stock, 30.09.2017 
Hamburger Str. 25, 80809 München
marissa angelika heurung und roland bühner, 30.09.2017 
Dr.-Bühner-Str. 45 a, 97657 Sandberg
silvia Julia sörgel und Jürgen anton nicklaus, 30.09.2017 
Otto-Hahn-Straße 16, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale
irina neugebauer und felix richter, 02.10.2017 
Löhriether Straße 14, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale
christina isolde mühleck und caspar marlin Joschua schmitz, 
07.10.2017 
Friedhofstraße 11, 97714 Oerlenbach

eheschließungen
Viktoria renate marion reder und christian stefan hummel, 
07.10.2017 
Haselbachstr. 99, 97653 Bischofsheim a.d.Rhön
annette stahl und Johannes dietz, 07.10.2017 
Bei der Pilzbuche 44, 89075 Ulm
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Josef shekho, 31.05.2017
mingge hu, 05.09.2017
mona weber, 13.09.2017 
Eltern: Bettina Erika Weber geb. Muth und Michael Weber, 
Mönchsbergstr. 12, 97618 Strahlungen
robert sîrbu, 13.09.2017 
till Karl heinz seifert, 14.09.2017 
Eltern: Nadine Rita Seifert geb. Bieberich und Marcus Benja-
min Peter Seifert, Grabfeldstr. 23, 97638 Mellrichstadt 
mikael Tigranovič Bagramyan, 14.09.2017 
Eltern: Madina Èl'brusovna Tautieva und Tigran Èmmanuilovič 
Bagramyan, Poststraße 10, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale
matea fritzi henkel, 25.09.2017 
elisa sophia schlembach, 16.09.2017 
nina stäblein, 21.09.2017
ben gernert, 22.09.2017
sam david wolf, 22.09.2017
max rauch, 22.09.2017
Jakob fritsch, 26.09.2017 
Levin dietz, 26.09.2017
Eltern: Marie-Christin Dietz geb. Gündling und Matthias Dietz, 
Bergstraße 16, 97618 Hohenroth
finn hergenhan, 26.09.2017
Eltern: Karen Hergenhan geb. Rieth und Andreas Hergenhan, 
Am Langenberg 11, 97653 Bischofsheim a.d.Rhön
anabel zizer, 30.09.2017 
Eltern: Aljona Zizer geb. Weimer und Dimitri Zizer, Karlsberg-
str. 35, 97702 Münnerstadt
collin hergenröther, 01.10.2017 
hannes ziegler, 01.10.2017 
Klara emilie nöth, 02.10.2017 
mia renz, 03.10.2017 
Eltern: Sandra Renz und Manuel Kirchner, Stiergraben 42, 
97657 Sandberg
Liam rübner, 05.10.2017 
Lina bossert, 07.10.2017 
Karlotta Lilly back, 08.10.2017 
Eltern: Tatjana Back und Patrick Häse, An der Leite 5, 97720 
Nüdlingen
oskar fröhlich, 08.10.2017 

geburten

Kategorie Fundsache Fundort Funddatum

Brille Gestell im Leo-Muster, 
Korrekturbrille, nicht/
leicht getönt

Damen-
toilette 
Landratsamt 
Rhön-Grab-
feld

21.09.2017

Fahrrad Aufschrift "Stonefigh-
ter/Race line", Farbe: 
schwarz/blau, Fla-
schenhalter, Schloss, 
Luftpumpe, schwarz, 
Mountainbike

Am Bers-
bach, Brend-
lorenzen

15.08.2017

fundsachen

www.bad-neustadt.de 
☞Rathaus Service Portal 
☞Fundsachen online suchen 

fundsachen online suchen:

Fahrrad Aufschrift "Black 
Thunder", Sattel 
schwarz/rot, Reifen 
grau, rote Bremshe-
bel, Marke: Winora, 
Farbe: schwarz, 
Mountainbike

Nachtigall-
weg, Hersch-
feld

15.08.2017

Ring Marke: Fossil, Silber-
ring, Schmuckring, 
Ohne Stein

Parkplatz 
Busbahnhof

23.09.2017

Schlüssel mit Garagenöffner, 
Schlüssel mit schwar-
zer Kappe, Anhänger, 
braunes Ledermäpp-
chen, Anzahl: 3, Abus, 
Zeiss Ikon

Am Zollberg, 
Innenstadt

10.09.2017

Schlüs-
sel

an Metallring und 
kleinem Karabiner, 
Anzahl: 2, Burg, Abus

im Abfallei-
mer vor DM 
Markt

26.09.2017

Schlüssel Schließanlagen-
schlüssel, Anzahl: 1

Bürgersaal 
Brendloren-
zen

24.09.2017

Schlüssel zwei kleine Schlüs-
sel, an dunkelgrünem 
Schlüsselmäppchen 
mit Aufschrift Toyota 
Autohaus Harth, 
Anzahl: 5, Mercedes, 
Errebi, Abus

Hauptstraße 
in Brendlo-
renzen

18.09.2017

Sonstiger 
Schmuck

silbernes Armband mit 
Herz

Kurhaus-
straße 31 
(Psychoso-
matische 
Klinik), Bad 
Neuhaus

04.10.2017

Sonstiges Altkleidercontainer Kastanienal-
lee, Hersch-
feld

19.09.2017

Uhr Herrenuhr, Armband 
defekt, Marke: Seiko, 
Armband Metall, 
analog

vor Grund-
schule 
Brendloren-
zen

15.08.2017
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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Bad Neustadt a. d. 
saale (wasserabgabesatzung- was-)

Aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Ge-
meindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern erlässt die Stadt 
Bad Neustadt a. d. Saale folgende Satzung:

§1 Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserver-
sorgung für das Gebiet der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale.
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt die Stadt.
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung der Stadt gehören die 
Wasserzähler.

§2 Grundstücksbegriff- Grundstückseigentümer
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständi-
ge wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt.
(2) Rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen sind zu be-
rücksichtigen.
(3) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
mer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner. 

§3 Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:
Versorgungsleitungen: Sind die Wasserleitungen im Wasserver-
sorgungsgebiet, von denen die Grundstücksanschlüsse abzwei-
gen.
Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse): Sind die Wasserlei-
tungen von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung bis zur 
Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und 
enden mit der Hauptsperrvorrichtung.
Anschlussvorrichtung: ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme 
aus der Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit in-
tegrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit 
Absperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Einrich-
tungen.
Hauptabsperrvorrichtung:  ist die erste Armatur auf dem Grund-
stück, mit der die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanla-
ge einschließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann.
Übergabestelle: ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter 
der Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/ Gebäude.
Wasserzähler: sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflosse-
nen Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene Was-
serzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasserzähler.
Verbrauchsleitungen: sind die Wasserleitungen in Grundstücken 
oder in Gebäuden von der Übergabestelle ab.
Anlagen des GrundstücksEigentümers (= Verbrauchsleitungen):
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in
Gebäuden hinter der Übergabestelle.

§4 anschluss- und benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversor-

gungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert
wird.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet wei-
ter gehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder 
eine bestehende Versorgungsleitung
geändert wird. Welche Grundstücke durch die Versorgungslei-
tung erschlossen werden, bestimmt die Stadt.
(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine be-
stehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstückes oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, 
es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehr-
kosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen und leis-
tet auf Verlangen Sicherheit.
(4) Die Stadt kann das Benutzungsrecht im Einzelfall ausschlie-
ßen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Was-
ser in Trinkwasserqualität für Industrieunternehmen und Weiter-
verteiler erforderlich ist. Dies gilt auch gilt für die Vorhaltung von 
Löschwasser.

§5 anschluss- und benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist .
{2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Was-
ser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Anlage zu decken {Benutzungszwang). Gesammeltes 
Niederschlagswasserdarf für Zwecke der Gartenbewässerung 
verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen. Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und 
alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt 
die dafür erforderliche
Überwachung zu dulden.

§6 befreiung von anschluss- und benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschlu ss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zurnutbar ist. Der 
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Stadt einzureichen.
{2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§7 Beschränkung der Benutzungspflicht
{1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich
zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe 
der Gesundheit entgegenstehen.
(2) Gründe der Gesundheit stehen einer Beschränkung der Be-
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nutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. V. Satz 1 Trinkwasser oder 
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist 
und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung 
der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird.
(3) § 6 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
(4) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunterneh-
men und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Lösch-
wasser. 
(5) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer der Stadt Mittei-
lung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben 
werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in 
das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

§8 sondervereinbarungen
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berech-
tigt oder verpflichtet, so kann die Stadt durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen.
(2) Für dieses gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der 
Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise 
kann in der Sondervereinbarung etwas anderes bestimmt, soweit 
dies sachgerecht ist.

§9 grundstücksanschluss
(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichen-
der Vereinbarung im Eigentum der Stadt.
(2) Die Stadt bestimmt die Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschießen ist. 
Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berech-
tigten Interessen sind nach Möglichkeiten zu wahren. Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vor-
her in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.
(3) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, un-
terhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Er muss 
zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.
(4) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 
schaffen. Die Stadt kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist 
setzen. Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf 
den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede 
Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unver-
züglich der Stadt mitzuteilen. 

§ 10 anlage des grundstückseigentümers
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
dem anderen verpflichtet.
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmun-
gen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. Anlage und Ver-

brauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störun-
gen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungsein-
richtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Ein-
richtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstücks-
eigentümers.
(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, 
wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Ein satz im 
Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeich-
nung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn 
das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Bran-
chenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen 
oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 1. in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind oder 2. in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei 
rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach 
Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vorgenann-
ten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland ge-
forderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 
(4) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, 
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 
Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plomben-
verschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung 
zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage 
ist nach den Angaben der Stadt zu veranlassen. 

§11 zulassung und lnbetriebsetzung der anlage
des grundstückseigentümers

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt 
oder wesentlich geändert wird, sind der Stadt folgende Unterla-
gen in doppelter Fertigung einzureichen: 
(a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücksei-
gentümers und ein Lageplan,
(b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
(c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
(d) im Fall des§ 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten. Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der 
Stadt aufliegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind 
von den Bauherren und Planfertigern zu unterschreiben.
(2) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestim-
mungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt die 
Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der ein-
gereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt 
die Stadt nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Män-
gel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Un-
terlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und 
die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bau-
herrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht 
von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung und Ausführung der Anlagen.
(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung der Stadt begonnen werden. Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung 
unberührt. 
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(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch die Stadt oder durch ein Installationsunterneh-
men erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Stadt oder 
eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 
Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwa-
chen.
(5) Der Grundstückseigentümer hat jede lnbetriebsetzung der 
Anlage bei der Stadt über das Installationsunternehmen zu bean-
tragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz
und die lnbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Be-
auftragten.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt 
Ausnahmen zulassen. 

§ 12 Überprüfung der anlage des grundstückseigentümers
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentü-
mers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie hat 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel fest gestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Stadt be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei 
der Gefahr für Leib und Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festge-
stellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

§13 Abnehmerpflichten, haftung
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten der Stadt, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, 
den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der Was-
serleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob 
die Vorschriften dieser Satzung und die von der Stadt auferlegten 
Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. Der 
Grundstückseigentümer, gegebenenfalls auch die Benutzer des 
Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflich-
tet, alle für die Prüfung eines Zustands der Anlagen erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt 
mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung we-
sentlich erhöht.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt 
für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer 
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

§ 14 grundstücksbenutzung
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück so-
wie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung 
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind 
oder die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem angeschlossenen Grundstück oder zum Anschluss vor-
gesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglich-
keit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grund-

stücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes 
zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zu mutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu 
tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versor-
gung des Grundstückes dienen.
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, 
ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der Stadt 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§ 15 art und umfang der Versorgung
(1) Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Sie liefert das 
Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffen-
heit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes 
üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschrif-
ten und den anerkannten Regeln der Technik.
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwin-
gend erforderlich ist. Die Stadt wird eine dauernde wesentliche 
Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens 
zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und 
die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die 
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eige-
ne Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.
(3) Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschrän-
kung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses 
zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die Stadt durch 
höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Be-
seitigung ihr nicht zurnutbar ist, an der Wasserversorgung gehin-
dert ist. Die Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig 
und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen 
gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benut-
zungsrechts der anderen Berechtigten erforderlich ist. Die Stadt 
darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige 
Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, gibt die Stadt Absper-
rungen der Wasserleitungen vorher öffentlich bekannt und un-
terrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dau-
er der Unterbrechung. (4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung 
des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 
Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, 
wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen.
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Drucks oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel
oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die 
Stadt nicht abwenden kann, oder aufgrund behördlicher Verfü-
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gungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein 
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

§ 16 anschlüsse und benutzung der wasserleitung für 
feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse 
eingerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen. 
(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.
(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind 
die Anordnungen der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr zu be-
folgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen 
und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Ver-
fügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen.
(4) Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen 
und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren. Dem 
von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür 
kein Entschädigungsanspruch zu. 

§ 17 wasserabgabe für vorübergehende zwecke,
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen

(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt 
zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück 
bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe 
entscheidet die Stadt; sie legt die weiteren Bedingungen für den 
Wasserbezug fest .
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnom-
men werden soll, stellt die Stadt auf Antrag einen Wasserzähler, 
gegebenenfalls Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung 
und setzt die Bedingungen für die Benützung fest. 

§ 18 haftung bei Versorgungsstörungen
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem Benutzungs-
verh ältnis oder aus unerlaubter Handlung im Fall
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 
des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von 
der Stadt oder einem Erfüllungs- oder Verichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
von der Stadt oder einer Person, deren sie sich zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bedient, weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit verursacht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungs-
berechtigten Organs der Stadt verursacht worden ist.
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nur bei vor-
sät zlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücksei-
gentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des§ 15 Abs. 4 wei-
terleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grund-
stückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 

Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung gel-
tend machen. Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigen-
tümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr 
in zu mutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kennt-
nis zur Geltendmachung des Schadenersatzes erforderlich ist.
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.
(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 

§ 19 wasserzähler
(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. Die Lieferung, Auf-
stellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung 
und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Stadt; sie be-
stimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren 
Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfah-
ren, dass eine einwandfreie Zählung gewährleistet ist; sie hat den 
Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten 
Interessen zu wahren.
(2) Die Stadt ist berechtigt, einen defekten oder nach eichrecht-
lichen Vorschriften zu wechselnden Wasserzähler durch einen 
elektroni schen Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen. Mit-
hilfe dieser elektronischen Funkwasserzähler dürfen verbrauchs-
bezogene und trinkwasserhygienisch relevante Daten erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden. Es dürfen insbesondere fol-
gende Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:
 - Zählernummer;
 - aktueller Zählerstand;
 - Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre;
 - Durchflusswerte;
 - die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeit-
   punkte;
 - Betriebs- und Ausfallzeiten;
 - Speicherung von Alarmcodes (z.B. Leckage- oder Rückflusswerte).
Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul ge-
speicherten Daten dürfen durch Empfang des Funksignals tur-
nusmäßig (in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, 
soweit dies zur Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforder-
lich ist. Sie dürfen in gleicher Weise anlassbezogen ausgelesen 
werden, soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für 
den ordnungsgemäßen Betrieb der gemeindlichen Wasserversor-
gungseinrichtung erforderlich ist. Zu anderen Zwecken ist eine 
Auslesung der gespeicherten Daten, auch durch Empfang des 
Funksignals, nicht zulässig. Ausgelesene Daten dürfen nur zu den 
Zwecken von Satz 4 und Satz 5 genutzt oder verarbeitet werden. 
Die in einem solchen Zähler gespeicherten Daten sind spätestens 
nach 500 Tagen zu löschen. Nach Satz 5 ausgelesene Daten sind, 
soweit sie fü r die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden, spätestens aber fünf Jahre nach ihrer Auslesung zu lö-
schen. Dem Einbau und Betrieb solcher Zähler kann ein Betroffe-
ner über den aus dieser Satzung oder aus der Gebührensatzung 
heraus Berechtigten und Verpflichteten nach Maßgabe von Art. 
15 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches Datenschutzgesetz schriftlich wider-
sprechen.
(3) Die Stadt ist verpflichtet, auf Ve rlangen des Grundstücksei-
gentümers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist . Die 
Stadt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grund-
stückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.
(4) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
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und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein 
Verschulden trifft. Er hat den Ve rlust, Beschädigungen und Stö-
rungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 
Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen.
(5) Mechanische oder elektronische Wasserzähler ohne Funk-
modul werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst 
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Stadt vom 
Grundstückseigentümer se lbst abgelesen bzw. ausgelesen. Bei 
elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul, bei denen nicht sä 
mtliche gespeicherte Daten per Funk übermittelt werden, erfolgt 
eine Auslesung vor Ort nur mit Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler 
leicht zugänglich sind. 

§ 20 messeinrichtungen an der grundstücksgrenze
{1} Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer 
auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl ei-
nen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank 
anbringt, wenn
 1. das Grundstück unbebaut ist oder
 2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüs- 
      sen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter  
      besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder
 3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasser-
      zählers vorhanden ist.
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtun-
gen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu 
halten. 

§ 21 nachprüfung von messeinrichtungen
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle im Sinn des§ 6 Abs. 2 des Eichgesetzes ver-
langen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung 
nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benach-
richtigen. 
(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Was-
serzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22 änderungen; einstellung des wasserbezugs
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasser-
bezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig ein-
stellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des 
Wasserbezugs schriftlich der Stadt zu melden.
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er bei der Stadt Befreiung nach § 6 
zu beantragen. 

§ 23 einstellung der wasserlieferung
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teil-
weise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversor-
gung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um
 1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 
     oder Anlagen abzuwenden,
 2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflus-

     sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
     verhindern oder
 3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, 
     störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder 
     Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
     ausgeschlossen sind.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die 
Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Stadt kann mit der Mah-
nung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.
(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzuneh-
men, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

§ 24 ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) für den 
Freistaat Bayern kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungs-
      zwang (§ 5) zuwiderhandelt,
 2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 
     1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlage-
     pflichten verletzt,
 3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den 
      Installationsarbeiten beginnt,
 4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
    neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote  
     verstößt.

§ 25 anordnungen für den einzelfall, zwangsmittel
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
cku ngsgesetzes.

§ 26 inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.11.2017 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale (Wasserabga-
besatzung -WAS-) vom 01. Januar 1982 außer Kraft.

fälligkeitshinweis gewerbesteuer
Bei der Gewerbesteuer ist die vierte Vorauszahlungsrate für 
2017 am 15. November zur Zahlung fällig. Die Höhe der Vor-
auszahlungsrate ist dem letzten Gewerbesteuerbescheid zu 
entnehmen. Haben Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, 
wird der fällige Betrag termingerecht mit der Gläubiger-ID 
DE37ZZZ00000161002 vom Bankkonto abgebucht. Steuer-
zahler, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, wer-
den gebeten den oben genannten Termin einzuhalten und 
die Überweisung unter Angabe der PK-Nr. vorzunehmen. Eine 
nachträgliche Teilnahme am Bankeinzugsverfahren ist jederzeit 
möglich. Das Formular für ein SEPA-Lastschriftmandat können 
Sie auf der Internet-Seite www.bad-neustadt.de > Bürger & Po-
litik > Ämter > Steueramt > Gewerbesteuer herunterladen. Die 
unterschriebene Originalausfertigung senden Sie bitte zurück.
Ansprechpartner: Steueramt, Frau Wehner
Tel.: 09771 9106-210, E-Mail: steueramt@bad-neustadt.de
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FAHRER C1E/C (M/W) UND FAHRER CE (M/W) 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Niederlassung in Bad Neustadt einen

• Zustellen und Abholen von Sendungen bei 
unseren 
Geschäftspartnern in der Region

• Intensiver Kundenkontakt
• Sichern der Ladung & Fahrzeugpfl ege

• Kundenorientiertes Denken & Handeln
• Besitz eines C1E/C- oder CE-Führerscheins 

sowie einer gültigen Fahrerkarte
• Noch keinen Führerschein? Sprechen Sie mit 

uns!

Ihre zukünftigen Aufgaben:

Das bieten Sie uns:

Das bieten wir Ihnen als Fahrer bei Geis:

KOSTENLOSE 
ARBEITSKLEIDUNG

PÜNKTLICHE
BEZAHLUNG

KOSTENÜBERNAHME
FÜHRERSCHEIN

ATTRAKTIVES 
GEHALTSPAKET

UNFALL-
VERSICHERUNG

Haben Sie Fragen? Frau Zemke unter 
+49 (0) 9771 - 603 121 beantwortet sie gerne.JETZT ONLINE BEWERBEN.

fahrer.geis-group.com
Hans Geis GmbH + Co KG
Rudolf-Diesel-Ring 24
97616 Bad Neustadt
info.karriere@geis-group.de

DAS GEIS-PRINZIP: 

GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN,

MODERNE FAHRZEUGE,

TOLLES TEAM – WERDEN SIE 

FAHRER BEI GEIS.

fälligkeitshinweis grundsteuer a und b
Für Grundsteuerpflichtige mit einer vierteljährlichen Zahlungs-
weise ist am 15. November die vierte und letzte Rate des Jah-
resbetrages 2017 zur Zahlung fällig. Die Höhe der Rate ist aus 
dem letzten Grundsteuerbescheid ersichtlich. Auf Antrag kann 
die Grundsteuer jeweils zum 1. Juli in einem Jahresbetrag ge-
zahlt werden. Sollten Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
haben, wird der fällige Betrag termingerecht mit der Gläubi-
ger-ID DE37ZZZ00000161002 vom Bankkonto abgebucht. 
Steuerzahler, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, 
werden gebeten den oben genannten Termin einzuhalten und 
die Überweisung unter Angabe der PK-Nr. vorzunehmen. Eine 
nachträgliche Teilnahme am Bankeinzugsverfahren ist jederzeit 
möglich. Das Formular für ein SEPA-Lastschriftmandat können 
Sie auf der Internet-Seite www.bad-neustadt.de > Bürger & 
Politik > Ämter > Steueramt > Grundsteuer herunterladen. Die 
unterschriebene Originalausfertigung senden Sie bitte zurück.
Ansprechpartner: Steueramt, Frau Müller
Tel.: 09771 9106-211, E-Mail: steueramt@bad-neustadt.de

Vollzug des Luftverkehrsgesetzes (LuftVg)
Luftrechtliche genehmigung zur anlegung und zum betrieb 
eines sonderlandeplatzes für hubschrauber auf dem dach 

des rhön-Klinikums, fi.nr. 230/11, der gemarkung bad neu-
haus
Mit Bescheid der Regierung von Mittelfranken- Luftamt Nord-
bayern- vom 27.09.2017, Az.: 25.42- 3721.5 wurde der Rhön 
Klinikum AG die luftrechtliche Genehmigung zur Anlegung
und zum Betrieb eines Sonderlandeplatzes für Hubschrauber 
auf dem Dach des Rhönklinikums, FI.Nr. 230/11 , der Gemar-
kung Bad Neuhaus erteilt. Gemäß§ 6 Abs. 5 des Luftverkehrs-
gesetzes i.V.m. § 74 Abs. 4 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes ist eine Ausfertigung des Bescheides mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung der geneh-
migten Unterlagen zwei Wochen in der Gemeinde zur Einsicht 
auszulegen. 
Der Bescheid über die luftrechtliche Genehmigung ein-
schließlich enthaltener Rechtsbehelfsbelehrung und sämtli-
che Anlagen werden der Zeit vom 30.10.2017 bis einschließ-
lich 13.11.2017 während der allgemeinen Dienststunden 
(Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr, 
Mittwoch 8.00- 13.30 Uhr, Montag und Dienstag 14.00- 16.00 
Uhr, Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr) im Stadtbauamt der Stadt 
Bad Neustadt, Alte Pfarrgasse 3, 97616 Bad Neustadt a. d. 
Saale, im Zimmer Nr. 2, zur Einsicht ausgelegt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der Genehmigungsbescheid mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Betroffenen als 
zugestellt gilt.


